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Frohe Ostern
Wir wünschen gross und klein ein 

schönes Osterfest!
Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg sowie

der Gemeinschaftsvorsitzende

Frohe Ostern
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Verwaltungsgemeinschaft Oppurg

Amtlicher Teil

Verwaltungsgemeinschaft  
Oppurg

Dienstgebäude:  
07381 Oppurg,
Am Türkenhof 5
Tel.: (03647) 4394-0
Fax: (03647) 4394-94
Internet: www.vg-oppurg.de
E-Mail: info@vg-oppurg.de

Gemeinschaftsvorsitzender:

Herr Böhme (03647) 4394-11
E-Mail: boehme@vorsitzender.vg-oppurg.de

Hauptamt:

Frau Pfeifer (03647) 4394-0
 und -10
E-Mail: hauptamt@vg-oppurg.de

Ordnungsamt:

Frau Ludwig (03647) 4394-21
Herr Hildebrandt (03647) 4394-20
E-Mail: ordnungsamt@vg-oppurg.de

Einwohnermeldeamt:

Frau Winner (03647) 4394-14

E-Mail: einwohnermeldeamt@vg-oppurg.de

Bauamt:

Herr Voigt (03647) 4394-27
Frau Wöller (03647) 4394-28
E-Mail: bauamt@vg-oppurg.de

Kämmerei:

E-Mail: finanzen@vg-oppurg.de
Frau Kupke (03647) 4394-17
(Leiterin)
Frau Schmidt (03647) 4394-18
Frau Thielsch (03647) 4394-26
Frau Wohlfarth (03647) 4394-25

Kasse:

Frau Müller (03647) 4394-24
Frau Thomae (03647) 4394-23

Die genannten E-Mail-Adressen die-
nen nur für den Empfang einfacher 
Mitteilungen ohne Signatur und/oder 
Verschlüsselung.

Schiedsstelle:

Schiedspersonen:
Herr Höhn
Frau Herrmann
Frau Leucht

Terminvereinbarungen:
über die Verwaltungsgemeinschaft  
Oppurg (03647) 4394-0

Standesamt/Urkundenstelle:

in der Stadtverwaltung Pößneck  
 (03647) 500310

Sprechzeiten der Verwaltung:

Montag:   9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag:   9:00 - 12:00 Uhr
 und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch:   geschlossen
Donnerstag:   9:00 - 12:00 Uhr
  und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag:   9:00 - 12:00 Uhr

Wir bitten Sie, vor dem Besuch unserer 
Verwaltung telefonisch einen Termin zu 
vereinbaren, um Wartezeiten zu vermei-
den. Verwaltungsangelegenheiten, die 
ein persönliches Erscheinen nicht un-
bedingt erfordern, bitten wir weiterhin 
telefonisch oder per E-Mail zu klären.

Kontaktbereichsbeamter:

Herr Kuchenbäcker
Sprechzeiten in der 
Verwaltungsgemeinschaft:
Dienstag: 15:00 - 17:00 Uhr
außerhalb der Sprechzeiten zu erreichen:
über das Kontaktbüro in der Polizeistation 
Pößneck: 03647 435314

Nächste Ausgabe 
Redaktionsschluss:

Donnerstag, 28.03.2024

Erscheinungstag:
Freitag, 12.04.2024

Impressum

Amtsblatt der Verwaltungs- 
gemeinschaft Oppurg 
mit öffentlichen Bekanntmachungen 
der Mitgliedsgemeinden Bodelwitz,  
Döbritz, Gertewitz, Grobengereuth, Langen-
orla, Lausnitz, Nimritz, Oberoppurg, Oppurg, 
Quaschwitz, Solkwitz, Weira, Wernburg

Herausgeber: 
Verwaltungsgemeinschaft Oppurg.

Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien 
KG, In den Folgen 43, 
98693 Ilmenau, 
info@wittich-langewiesen.de, 
www.wittich.de,
Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 77 / 20 50 - 21

Verantwortlich für den amtlichen Teil der Ver-
waltungsgemeinschaft Oppurg sowie den 
amtlichen Teil der Mitgliedsgemeinden: 
der Gemeinschaftsvorsitzende, 
Herr Böhme

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil 
der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg und 
der Gemeinden: 
LINUS WITTICH Medien KG, Ilmenau

Hinweis:
Sämtliche Daten, die der Verwaltungsgemein-
schaft zur Veröffentlichung im amtlichen und 
nichtamtlichen Teil des Amtsblattes übermittelt 
werden, unterliegen der Verantwortung des je-
weiligen Verfassers. Zudem wird davon ausge-
gangen, dass den Verfassern für die im nicht-
amtlichen Teil des Amtsblattes veröffentlichten 
personenbezogenen Daten eine Einwilligung 
der Betroffenen zur Verwendung dieser Daten 
vorliegt. Dies betrifft ebenso das Einverständnis, 
ggf. auf Fotografien veröffentlicht zu werden.

Für den Inhalt in diesem Blatt eventuell abge-
druckter Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit 
politischem Inhalt ist ausschließlich die jeweilige 
Partei/politische Gruppierung verantwortlich.

Verantwortlich für den Anzeigenverkauf: Da-
niel Wolf, erreichbar unter Tel.: 0174 / 9240921, 
E-Mail: d.wolf@wittich-langewiesen.de

Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Yasmin Hohmann – 
Erreichbar unter der Anschrift des Verlages.

Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der 
Verlag keine Gewähr. Vom Verlag gestellte An-
zeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwen-
det werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und 
Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen und 
zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die 
z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste.

Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. 
Sonderfarben werden von uns aus 4-c Farben 
gemischt. Dabei können Farbabweichungen 
auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher 
Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für 
eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie 
übernehmen.

Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten 
uns zu keiner Ersatzleistung.

Verlagsleiter: Mirko Reise

Erscheinungsweise: 
In der Regel monatlich, kostenlos an alle Haus-
haltungen im Verbreitungsgebiet. Im Bedarfsfall 
können Sie Einzelstücke zum Preis von 3,00 € 
(inkl. Porto und gesetzlicher MWSt.) beim Verlag 
bestellen.

Titelseite:

Foto:
Verlag
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Wichtige Informationen  
des Einwohnermeldeamtes
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Pass-, Aus-
weis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwesens vom 8. Okto-
ber 2023 wird zum 01.01.2024 der Kinderreisepass abgeschafft. 
Die bis Ende 2023 ausgestellten Kinderreisepässe und Verlän-
gerungen behalten, davon unabhängig, ihre Gültigkeit. Ab dem 
01.01.2024 können Eltern für Ihre Kinder entweder einen Personal-
ausweis oder einen biometrischen Reisepass beantragen.

Des Weiteren wird zum 01.01.2024 die Gebühr für einen Reise-
pass (für Personen über 24 Jahren) auf 70,00 Euro angehoben.

Gültigkeit von Personalausweisen und Reisepässen:
Wir empfehlen allen Einwohnern, ihre Personaldokumente auf de-
ren Gültigkeit zu überprüfen. Es ist keine Verlängerung der Doku-
mente möglich, hier ist generell eine Neubeantragung erforderlich.
Die Beantragung von Dokumenten muss immer persönlich er-
folgen.

Bei Antragstellung sind vorzulegen:

- Geburts- oder Eheurkunde (Familienstammbuch)
- ein aktuelles biometrisches Lichtbild (Größe 35 mm x 45 mm)
- das alte Dokument
- Gebühr
Des Weiteren werden bei Kindern ab dem 6. Lebensjahr die  
Fingerabdrücke erfasst und ab dem 10. Lebensjahr müssen sie 
ihre Unterschrift bei Antragstellung für das entsprechende Doku-
ment leisten.
Gebühren:

- Personalausweis
37,00 EUR (10 Jahre Gültigkeit -  
Antragstellung ab dem 24. Lebensjahr)
22,80 EUR (6 Jahre Gültigkeit -  
Antragstellung bis zum 24. Lebensjahr)

- Reisepass
70,00 EUR (10 Jahre Gültigkeit -  
Antragstellung ab dem 24. Lebensjahr)
37,50 EUR (6 Jahre Gültigkeit -  
Antragstellung bis zum 24. Lebensjahr)

- vorläufiger Personalausweis
10,00 EUR (3 Monate Gültigkeit)

- vorläufiger Reisepass
26,00 EUR (1 Jahr Gültigkeit)

- Expresspass
60,00 EUR + 32,00 EUR Expressgebühr
(10 Jahre Gültigkeit - Antragstellung ab dem 24. Lebensjahr)
37,50 EUR + 32,00 EUR Expressgebühr
(6 Jahre Gültigkeit - Antragstellung bis zum 24. Lebensjahr)

Bei Abholung der neu beantragten Personaldokumente sind die 
alten Dokumente in der Meldebehörde vorzulegen.

i. A. Winner
Einwohnermeldeamt

Standesamtliche Nachrichten

Sterbefälle

05.02.2024 Herr Kurt Wendland, Langenorla  
OT Kleindembach

09.02.2024 Herr Eckhard Pfeifer, Nimritz
24.02.2024 Herr Helmut Riedel, Lausnitz  

bei Neustadt an der Orla

Das Einverständnis zu den vorstehenden Veröffentlichun-
gen liegt vor.

Bekanntmachung der Beschlüsse der  
Gemeinschaftsversammlung vom 22.02.2024

Öffentlicher Teil:

Beschluss Nr. 1/1/2024
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg genehmigt das Protokoll der öffentlichen Beratung vom 
23.11.2023.

Beschluss Nr. 1/2/2024
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg beschließt auf der Grundlage des § 50 Abs. 2 der  
Thüringer Kommunalordnung den geänderten Stellenplan Teil A 
bis C für das Haushaltsjahr 2024 in öffentlicher Sitzung.

Beschluss Nr. 1/3/2024
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg beschließt, mit dem Autohaus Teichmann, Pößneck als 
günstigsten Bieter einen Pkw-Leasingvertrag mit einer Laufzeit von  
36 Monaten und einer monatlichen Leasingrate von 233,22 € ab-
zuschließen.
Der Gemeinschaftsvorsitzende wird beauftragt und ermächtigt, 
den Abschluss des Leasingvertrages vorzunehmen.

Nichtöffentliche Gemeinderatssitzung:

Beschluss Nr. 1/1/2024 nö
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg genehmigt das Protokoll der nichtöffentlichen Beratung 
vom 23.11.2023.

Oppurg, den 23.02.2024
L. Böhme
Gemeinschaftsvorsitzender

Nichtamtlicher Teil

Personelle Entwicklung innerhalb  
der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg
Die VG Oppurg befindet sich durch Altersabgänge im personel-
len Umbruch. Somit wird zum März 2024 Frau Simone Schmidt 
als zukünftige Leiterin Finanzen/Kämmerin unsere Verwaltung 
verstärken und die Aufgaben unserer langjährigen Kämmerin 
Frau Kupke schrittweise übernehmen.

Innerhalb der Verwaltung konnte unsere Kollegin in der Kämme-
rei Frau Wohlfarth erfolgreich die 2,5-jährige berufsbegleitende 
Ausbildung zur „Geprüften Verwaltungsangestellten (TVS)“ ab-
schließen.

Die Bürgermeister und 
Bürgermeisterinnen, die 
Mitarbeitenden und der 
Gemeinschaftsvorsitzen-
de der VG Oppurg gratu-
lieren herzlich und freuen 
sich auf die weitere gute 
Zusammenarbeit.

Das Einwohnermeldeamt bleibt zur Vorbereitung der Wahlen 
am Dienstag, dem 02.04.2024 geschlossen.
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Weitere Informationen zu Biotopen
Mehr Informationen über die Biotopkartierung erhalten Sie auf 
der Internetseite des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz unter http://www.thueringen.de/th8/tlug/
umweltthemen/naturschutz/biotopschutz/index.aspx.

Allgemeine Informationen

Einladung  
zu Agathe Veranstaltungsnachmittagen

Mi. 13.03.2024 Kaffeefahrt ins Blaue ab 13:30 Uhr

Besuch eines kleinen, sehr gemütlichen und 
urigen Kaffees. Es liegt in Richtung Schleiz 
in der VG Seenplatte. Abfahrt ab 13:30 Uhr 

am Türkenhof in Op-
purg. Verzehr muss 
selbst getragen 
werden. Fahrange-
bot nur mit Voran-
meldung bis zum 
11.03.2024 möglich.

Di. 12.03.2024 Sicher mit Rollstuhl und Rollator den Bus  
nutzen 16:00 Uhr
in der Brauhausgasse 2a, Pößneck. Ein Mobilitätsangebot mit 
dem Rollitreff Pößneck und KomBus. Senioren und mobilitätsein-
geschränkten Fahrgäste können sich über das sichere Bewegen 
im öffentlichen Nahverkehr informieren. Insbesondere das siche-
re Ein-und Aussteigen will gelernt sein, dazu steht am Busbahn-
hof ein Bus zum Üben für die Teilnehmer bereit. Es sind alle inte-
ressierte Bürger sowie betroffenen Personen und Angehörige 
eingeladen, mitzumachen und Hemmschwellen abzubauen. Das 
Angebot ist kostenfrei.

Do. 21.03.2024 Frühlingswanderung Start 
11:00 Uhr Lausnitz an der Friedenseiche 
zu Vierzehn Eichen über die Wurmbsche 
Ebene ca. 2h. Bitte auf Wetterfeste Kleidung 
und Schuhe achten. Anschließen gibt es 
noch eine Stärkung in dem Gemeindezen-
trum Friedenseiche. Wer nicht mitwandern 
kann, ist gerne ab ca. 14:00 - 15:30 Uhr zu 
einem Stück Kuchen und Kaffee dazu ein-
geladen den Frühling mit und zu begrüßen.

Di. 16.04.2024 Pflegeberatung durch einen Berater der AOK 
14:00 Uhr im Gemeinderaum Oppurg.

Frau Rücknagel informiert über Änderungen im Pflegegesetz, 
Pflegeunterstützung, Pflegegrad, Hilfsmittel und Entlastungsan-
gebote.

Di. 23.04.2024 Dr. Ambold in der Begegnungsstätte Plothen 
14:00 Uhr Dr. Ambold von der Alzheimer Gesellschaft, vermittelt hu-
morvoll Wissenswertes zu Thema Demenz und dessen Umgang mit 
erkrankten Personen. Es besteht bei Anmeldung ein Fahrangebot.

Sprechzeiten in Oppurg

Dienstags 08:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstags 13:00 bis 15:00 Uhr
Anmeldungen zu allen Veranstaltungen bitte unter:
Telefon: 0151/17634921 Mail: i.steffens@lrasok.thueringen.de

Ihre Agathe Fachkraft Irene Steffens

Informationen von Behörden

Naturschutzverwaltung sorgt für aktuelle 
Daten über wertvolle Biotope

Offenland-Biotope  
im Kyffhäuserkreis werden neu kartiert

Mit dem Wort „Biotop“ werden in der Fachsprache von Ökologie 
und Naturschutz die gegenüber der Umgebung abgrenzbaren 
Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen bezeichnet - 
der Begriff hat auch Eingang in die Umgangssprache gefunden, 
z. B. für den Teich als Biotop im Garten.
Um Informationen über die Verbreitung und die Gefährdung von 
Lebensräumen zu erheben und den Schutz wertvoller Biotope 
gewährleisten zu können, werden in allen Bundesländern die 
artenreichen oder seltenen Biotope kartiert. Dazu werden im 
Gelände alle aus Naturschutzsicht besonders wertvollen Berei-
che aufgesucht und ihre genaue Lage, ihr Artenbestand sowie 
weitere Informationen erfasst. In Thüringen ist dies im Zeitraum 
1996 - 2012 flächendeckend erfolgt.
Der Kyffhäuserkreis verdankt seinen Namen dem kleinsten Mit-
telgebirge Deutschlands, welches im Süden von bemerkenswer-
ten Steppenrasen und Gipskarst umgeben ist. Auch die Hainleite 
ist mit ihren Kalkstandorten reich an Trockenrasen und ande-
ren Trockenbiotopen. Die Höhenzüge von Windleite und Hoher 
Schrecke sind dagegen von Buntsandstein aufgebaut; herausra-
gend ist hier der Bottendorfer Hügel mit erzhaltigen Standorten. 
Verbreitet sind im ganzen Landkreis Streuobstwiesen zu finden. 
Weniger reichhaltig sind dagegen die intensiv landwirtschaftlich 
genutzten Böden im Thüringer Becken. Eine Besonderheit der 
Helme-Unstrut-Niederung sind natürliche Vorkommen von Salz-
stellen. Die Gesamtfläche an geschützten Biotopen beläuft sich 
im Landkreis auf 4,4 %.
In den letzten Jahren sind die Anforderungen an die Genauigkeit 
solcher Kartierungen etwa im Bereich der landwirtschaftlichen 
Förderung oder der Umsetzung der Naturschutzrichtlinien der 
EU deutlich gestiegen. Aufgrund der in der Landschaft ständig 
stattfindenden Veränderungen, sind die ältesten der vorliegen-
den Daten inzwischen, nach teils über zwanzig Jahren, nicht 
mehr durchgängig aktuell.
Aus diesem Grund erfolgt im Kyffhäuserkreis und ande-
ren Landkreisen von 2024 bis 2027 im Auftrag der obersten  
Naturschutzbehörde und durch das Thüringer Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) eine Aktualisie-
rung der Biotopdaten. Für die Kartierung selbst sind Planungs-
büros beauftragt. Die mit der unteren Naturschutzbehörde im 
Landratsamt abgestimmten Arbeiten werden im Gelände von 
fachkundigen Kartierern durchgeführt.
Erfasst werden nicht alle Flächen, sondern nur ausgewähl-
te Biotope bzw. Lebensräume. Konkret sind dies die gesetz-
lich geschützten Biotope nach § 30 Absatz 7 Bundesna-
turschutzgesetz in Verbindung mit § 15 Absatz 1 Thüringer 
Naturschutzgesetz sowie die Lebensraumtypen nach Anhang 
I der „Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen“  
(FFH-Richtlinie).
Grundsätzlich beschränkt sich die Kartierung auf die Ortslagen 
(ohne Bebauung und Hausgärten) und das Offenland bzw. die 
Agrarlandschaft. Die Waldbiotope werden durch die Forstver-
waltung erfasst. Da einzelne zu erfassende Offenland-Biotope/-
Lebensraumtypen auch im Wald vorkommen (z. B. Bäche, Tei-
che, Felsen u. ä.), sind trotzdem Begehungen von Waldflächen 
erforderlich.

Betreten von Grundstücken
Um die Kartierung durchführen zu können, ist teils das Betre-
ten von Grundstücken außerhalb von Wegen durch die Kartierer 
erforderlich. Rechtliche Grundlage ist hier § 30 Abs. 1 des Thü-
ringer Naturschutzgesetzes: „Die Bediensteten der Naturschutz-
behörden, der Naturschutzfachbehörde […] sowie die, die von 
ihnen beauftragt […] wurden, […] sind berechtigt, zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben Grundstücke mit Ausnahme von Wohngebäuden 
zu betreten. Sie haben sich auf Verlangen zu legitimieren.“
Die Kartierer können ihre Tätigkeit und Beauftragung durch eine 
vom TLUBN ausgestellte Bescheinigung belegen.
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Fäkalschlammentsorgung
07381 Pößneck, Im Tümpfel 3
Telefon 0 36 47 / 46 81-0, Telefax 0 36 47 / 42 04 42

Werte Kundinnen, werte Kunden!

Die Fäkalschlammentsorgung wird in Ihrer 
Gemeinde durch unser Vertragsunterneh-
men erfolgen:

Kanalservice Haun GmbH
An der Heide 24
07318 Saalfeld
Tel.: 03671/ 517434

Hinweis: Bei jährlich einmaliger Entsorgung des Fäkalschlammes 
aus Kleinkläranlagen wird von einem Schlammanfall von ca. 1 m³ 
pro Person und Jahr ausgegangen. Das ist ein Faustwert, der 
schwanken kann. Die Einschätzung der abzufahrenden Menge 
obliegt dem Personal des Entsorgungsunternehmens. Sollte aus 
persönlichen Gründen eine zeitliche Abstimmung oder ein ande-
rer Termin erforderlich sein, so wenden Sie sich bitte direkt an die 
Kanalservice Haun GmbH. Eine Fäkalschlammentsorgung ohne 
Ihre persönliche Teilnahme ist möglich, muss uns jedoch vorab 
mitgeteilt werden (Lage, Zugänglichkeit).
Bitte beachten Sie, dass für eine nicht mögliche  
Fäkalschlammentsorgung trotz vorheriger Terminbekannt-
gabe zusätzliche Kosten berechnet werden.
Alle vollbiologischen Kleinkläranlagen sind nicht in unserem 
Tourenplan enthalten, da diese bedarfsgerecht entsorgt werden 
müssen. Bitte vereinbaren Sie bei Notwendigkeit selbst einen 
Termin mit unserem Vertragsunternehmen.

Ort / Anschrift Abfuhr geplant
Langenorla
OT Langendembach
Ortsstraße 45, 45a, 47, 48, 49, 53, 
54a, 56, 58, 59

Dienstag, 02.04.2024

Ortsstraße 59a, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71

Mittwoch, 03.04.2024

Ortsstraße 72, 72a, 72b, 73a, 73b, 
74, 75, 76, 76a, 76b, 76c, 76e, 76h

Freitag, 05.04.2024

Ortsstraße 77, 77a, 77b, 77d, 78, 
78a, 78b, 79, 80, 80a

Montag, 08.04.2024

Ortsstraße 81, 82, 83 Dienstag, 09.04.2024

Veranstaltungen in unseren  
Mitgliedsgemeinden

Wirtshaussingen in Bodelwitz
Die Line-Dancer des Bodelwitzer Sportvereines laden für

Dienstag, den 19. März 2024

um 19.00 Uhr im Sportlerheim
zum Wirtshaussingen ein
unter dem Motto TESTUS.

Thüringisch
ESsen
Trinken

Unterhalten
Singen

Die Kombination von allen Vieren
sorgt für Frohsinn und Gemütlichkeit.
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haben (§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus 
§§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, 
die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der  
Europäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht 
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit 
mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde ha-
ben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die 
Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen 
ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend  
(§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Repub-
lik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische  
Republik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litau-
en, Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der 
Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugie-
sische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik  
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tsche-
chische Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
(Vgl. zum Vorstehenden § 1 Abs. 2 ThürKWG; zum Gemeinde-
ratsmitglied sind Personen, die die Staatsangehörigkeit eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, unter 
denselben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deut-
sche)
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 16 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres 
Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvor-
schlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvor-
schlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der 
erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht 
auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der 
Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzuge-
ben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung 
des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können 
durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch 
andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

Mitgliedsgemeinden

GEMEINDE BODELWITZ

Amtlicher Teil

Bekanntmachung

der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
zur Wahl der Gemeinderatsmitglieder in der Gemeinde 
Bodelwitz am 26. Mai 2024

1.
In der Gemeinde Bodelwitz sind am 26. Mai 2024 8 Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahl-
berechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
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Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 
1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des  
früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungs-
unterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags 
in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg bis 
34. Tag vor der Wahl (22. April 2024), 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu 
leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden 
und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während 
der üblichen Dienstzeiten

Montag: 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag: 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 9:00 - 12:00 Uhr
in der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg, Am Türkenhof 5,  
07381 Oppurg ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen  
Eintragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl (22. April 2024), 
18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der 
Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. 
Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der 
Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 
1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der 
Wahl (12. April 2024) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahl-
vorschläge sind beim Wahlleiter der Gemeinde in der Verwal-
tungsgemeinschaft Oppurg, Am Türkenhof 5, 07381 Oppurg 
einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum  
44. Tag vor der Wahl (12. April 2024) bis 18.00 Uhr durch ge-
meinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahl-
vorschlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlages zurückgenommen werden. Die Erklärung von 
Listenverbindungen muss bis zum 34. Tag vor der Wahl (22. Ap-
ril 2024) bis 18.00 Uhr ebenfalls gegenüber dem Wahlleiter der 
Gemeinde erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 34. Tag vor der Wahl  
(22. April 2024) bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen 
Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge in-
soweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch 
Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 
ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt vom Versammlungsleiter und 
zwei weiteren Teilnehmern der Versammlung nach § 15 Abs. 
3 Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in  
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilneh-
mer der Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung 
der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder 
wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vor-
schlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung be-
werbenden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der 
Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides 
statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne 
des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Saale-Orla oder im Gemeinderat der 
Gemeinde Bodelwitz vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 32 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschrif-
ten von viermal soviel Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf 
keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit 
im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsa-
men Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn 
einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen 
einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften 
bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl un-
unterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag 
des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Gemeinde-
rat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die  
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a) Warnung betroffener Personen (z. B. Bevölkerung, Gewerbe-
betriebe, Industrie) bei Überschwemmungsgefahr,

b) bei Verschärfung: Einrichtung von Wachdiensten,
c) Bekämpfung bestehender Auswirkungen von Wassergefah-

ren durch Überschwemmungen,
d) Anleitung zur Selbsthilfe der Bevölkerung.
(5) Die Gemeinde stellt einen Organisationsplan der Kräfte des 
Wasserwehrdienstes auf, der mindestens folgende Angaben ent-
hält:

a) die Beschreibung und Bezeichnung der Deich- und Flussab-
schnitte sowie der Anlagen an den Gewässern,

b) die Beschreibung und Bezeichnung der gefährdeten Infra-
struktur im innerörtlichen Bereich gemäß den bisherigen Er-
eignissen und der vorliegenden Hochwassergefahren- und 
Hochwasserrisikokarten,

c) den Leiter des Einsatzes, seinen Stellvertreter und die vorge-
planten Kräfte sowie deren Erreichbarkeit,

d) die Art der Alarmierung,
e) den Sammlungsort,
f) die Ablösung und Versorgung,
g) die Lagerorte der Hochwasserbekämpfungsmittel,
h) das Verzeichnis der Hochwasserbekämpfungsmittel,
i) die Art und Weise der Nachrichtenübermittlung.
Der Organisationsplan ist zusammen mit der Satzung ortsüblich 
öffentlich bekannt zu machen.
(6) Für die Alarmierung und den Einsatz des Wasserwehrdiens-
tes stellt die Gemeinde auf der Grundlage des Organisations-
planes der Kräfte des Wasserwehrdienstes einen Hochwasser- 
alarm- und Einsatzplan auf, der mindestens folgende Angaben 
enthält:

a) die örtliche Gefährdung und die Gefahrenbereiche,
b) den Beginn und die Art der Gefährdung (Bezugspegel),
c) die einzuleitenden Maßnahmen,
d) die erforderlichen Kräfte und Mittel,
e) die zu alarmierenden Personen und die Sammlungsorte.
Die Gemeinde schreibt den Hochwasseralarm- und Einsatzplan 
mindestens alle drei Jahre oder aus konkretem Anlass fort. Die Fort-
schreibung ist dem betreffenden Personenkreis bekannt zu geben.

§ 18
Zuständigkeit für den Wasserwehrdienst

Zur Abwehr von Wassergefahren im Gemeindegebiet ist der 
Bürgermeister als Leiter des Wasserwehrdienstes zuständig. Er 
ruft den Einsatzfall für den Wasserwehrdienst aus. Er kann die 
Leitung des Einsatzes auf einen persönlich und fachlich geeig-
neten Dritten (in der Regel dem Ortsbrandmeister) übertragen. 
Der Leiter des Einsatzes nimmt die Befugnisse und Aufgaben 
der Gemeinde am Einsatzort wahr und leitet nach den Weisun-
gen des Bürgermeisters die Maßnahmen des Wasserwehrdiens-
tes am Einsatzort. Der Einsatzleiter trifft nach pflichtgemäßem 
Ermessen die notwendigen Entscheidungen über die Einsatz-
maßnahmen am Gefahren- oder Einsatzort. Über eingeleitete 
Maßnahmen von überörtlicher Bedeutung sind die zuständigen 
Stellen zu informieren.

§ 19
Beteiligte am Wasserwehrdienst

(1) Der Leiter des Wasserwehrdienstes kann in den Wasserwehr-
dienst regulär aufnehmen:

a) die Mitarbeiter der Gemeinde
b) die Bewohner der Gemeinde ab dem 18. Lebensjahr unter 

angemessener Berücksichtigung der persönlichen Verhält-
nisse (§ 55 Satz 3 ThürWG)

Der Bürgermeister entscheidet über den Antrag auf Aufnahme in 
den Wasserwehrdienst.
Die Aufgenommenen bilden zusammen mit der Feuerwehr den 
regulären Wasserwehrdienst.
(2) Personen, die im Hochwasserfall aufgefordert oder freiwillig 
mit Zustimmung des Einsatzleiters bei der Gefahrenbekämpfung 
Hilfe leisten, gehören auf die Dauer des Einsatzes dem Wasser-
wehrdienst temporär an.
(3) Personen, die nach Abs. 1 regulär in den Wasserwehrdienst 
aufgenommen wurden oder nach Abs. 2 aufgefordert oder frei-
willig Hilfe leisten, werden hierbei im Auftrag der Gemeinde tätig.

Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Er-
satzbewerber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. 
Am 33. Tag vor der Wahl (23. April 2024) tritt der Wahlausschuss 
der Gemeinde zusammen und beschließt, ob die eingereichten 
Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenverbindungen den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer 
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen 
und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle  
Geschlechter.

Bodelwitz, den 01.03.2024
Staps
Wahlleiterin

Bekanntmachung

3. Änderungssatzung zur Satzung  
der Gemeinde Bodelwitz über die Freiwillige Feuerwehr

Auf Grund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S.41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 
(GVBl. S. 127), des § 14 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über den 
Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz 
(ThürBKG) vom 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 684), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. November 2020 
(GVBl. S. 559), des § 1 Abs. 3 Satz 2 der Thüringer Feuerwehr-
Organisationsverordnung (ThürFwOrgVO) vom 13. August 1992 
(GVBl. S. 456), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. Ap-
ril 2021 (GVBl. S. 233) sowie des Thüringer Wassergesetzes  
(ThürWG) vom 28. Mai 2019 (GVBl. S. 74), zuletzt geändert 
durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 
285) hat der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz in seiner  
Sitzung am 28.08.2023 folgende

3. Änderungssatzung

beschlossen:

§ 1
Änderung der Satzung

(1) In der Überschrift werden die Worte „und den Wasserwehr-
dienst“ ergänzt.
(2) Nach § 15 werden folgende Paragrafen eingefügt:

§ 16
Wasserwehrdienst

(1) Die Gemeinde Bodelwitz richtet einen Wasserwehrdienst 
nach § 55 ThürWG ein. Die Aufgabe des Wasserwehrdienstes 
wird durch die Feuerwehr wahrgenommen. Der Wasserwehr-
dienst umfasst die Schaffung der erforderlichen personellen und 
sachlichen Voraussetzungen sowie die organisatorischen Vor-
kehrungen zur Abwehr von Wassergefahren durch Überschwem-
mungen oder andere Ereignisse im Gemeindegebiet, soweit dies 
im öffentlichen Interesse geboten ist.
(2) Maßnahmen des Wasserwehrdienstes sind geboten, wenn 
eine abstrakte Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
vorliegt oder Störungen dieser bereits eingetreten sind.

§ 17
Aufgaben des Wasserwehrdienstes

(1) Die Gemeinde trifft zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Wasser-
wehrdienst die erforderlichen Maßnahmen.
(2) Sie hält die Ausrüstung der Einsatzkräfte sowie die techni-
sche Ausstattung zur Gefahrenabwehr bereit.
(3) Der Gemeinde obliegt die Aus- und Weiterbildung der Kräfte 
des Wasserwehrdienstes.
(4) Zur Abwehr von Wassergefahren obliegen dem gemeindli-
chen Wasserwehrdienst folgende
Aufgaben:
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Nichtöffentliche Gemeinderatssitzung

Beschluss Nr. 08/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz genehmigt das  
Protokoll der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 
11.12.2024.

Staps
Bürgermeisterin

Hinweis: Die Bekanntmachung der Beschlüsse erfolgt durch 
Aushang an den Verkündungstafeln. Der Abdruck im Anzeiger - 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg dient zusätzlich 
der Information der Bürger.

Frohe Ostern!
Liebe Bodelwitzer,

wir wünschen Ihnen ein schönes Osterfest, 
Zeit für Ihre Lieben und Zeit, die erwachende 
Natur zu bewundern!

Ihre Bürgermeisterin und der Gemeinderat

GEMEINDE GROBENGEREUTH

Nichtamtlicher Teil

Gemeindearbeiter gesucht
Die Gemeinde Grobengereuth sucht zum 01.04.2024 eine 
oder zwei Arbeitskräfte (m/w/d) zur Pflege der gemeindlichen 
Grünflächen sowie aller weiteren anfallenden Arbeiten auf 
Basis geringfügiger Beschäftigung bei freier Zeiteinteilung.

Die Bewerber sollten im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis 
für Pkw und die Gemeindetechnik sein.

Interessenten melden sich bitte bei der Bürgermeisterin Frau 
Grau unter der Telefonnummer 016097984830 oder in der 
Verwaltungsgemeinschaft Oppurg.

Grau
Bürgermeisterin

GEMEINDE LANGENORLA

Amtlicher Teil

Bekanntmachung

der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
zur Wahl der Gemeinderatsmitglieder in der Gemeinde 
Langenorla am 26. Mai 2024

1.
In der Gemeinde Langenorla sind am 26. Mai 2024 12 Gemein-
deratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahl-
berechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus 
§§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit min-
destens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde haben; 
der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Per-
son in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen 

Sie unterstehen für die Dauer und im Rahmen ihres Dienstes der 
Weisungsbefugnis des Leiters des Einsatzes oder einer von ihm 
beauftragten Person.
(4) Personen, die nach Abs. 1 regulär in den Wasserwehrdienst 
aufgenommen wurden, nehmen soweit erforderlich an Schulun-
gen des Landes und der Kommunen sowie an Übungen teil.
(3) § 16 wird zu § 20.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Bodelwitz, den 21.02.2024
Gemeinde Bodelwitz
Staps
Bürgermeisterin

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu 
machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von 
einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so 
sind diese Verstöße unbeachtlich.

Staps
Bürgermeisterin

Hinweis: Nach Redaktionsschluss: Einsatz- und Organisations-
plan Wasserwehr Feuerwehr Bodelwitz auf Seite 31

Nichtamtlicher Teil

Bekanntmachung der Beschlüsse des  
Gemeinderates aus der Sitzung vom 05.02.2024

Öffentliche Gemeinderatssitzung

Beschluss Nr. 01/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz genehmigt das Proto-
koll der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 11.12.2024.

Beschluss Nr. 02/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beschließt die  
Anschaffung von Ausrüstung für die Wasserwehr an die Firma 
Brandschutztechnik Müller GmbH, An der Bahn 2, 34289 Zieren-
berg laut Angebotsnummer 3240668 vom 11.11.2023 zu einem 
Angebotspreis von 14.202,11 € zu vergeben.

Beschluss Nr. 03/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beschließt die Ent-
schädigung des Ortsbrandmeisters, auf 250,00 € zu erhöhen 
und beschließt somit die Satzung zur Regelung der Aufwands-
entschädigung für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feu-
erwehrangehörigen, die ständig zu besonderen Dienstleistungen 
herangezogen werden, der Freiwilligen Feuerwehr der Gemein-
de Bodelwitz neu.

Beschluss Nr. 04/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beschließt an  
Zimmerrei und Holzhandel Fügmann, Am Park 5 OT Knau, 07809 
Neustadt an der Orla die Anschaffung von 2 neuen Rehraufen zu 
einem Preis von 2118,20 € zu vergeben.

Beschluss Nr. 05/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beschließt nach-
träglich die Vergabe von Umbaumaßnahmen am Caddy der  
Feuerwehr an die Firma Brandschutztechnik Müller GmbH, An 
der Bahn 2, 34289 Zierenberg zu einem Preis von 9.362,92 €.

Beschluss Nr. 06/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beruft Frau Katja Staps 
nach § 4 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG) zur 
Wahlleiterin.

Beschluss Nr. 07/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodelwitz beruft Herr Hel-
mut Schmidt nach § 4 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz 
(ThürKWG) zum Stellvertreter der Wahlleiterin.
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b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt vom Versammlungsleiter und 
zwei weiteren Teilnehmern der Versammlung nach § 15  
Abs. 3 Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilneh-
mer der Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung 
der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder 
wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vor-
schlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung be-
werbenden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der 
Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides 
statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne 
des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Saale-Orla oder im Gemeinderat der 
Gemeinde Langenorla vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 48 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschrif-
ten von viermal soviel Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf 
keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit 
im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsa-
men Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn 
einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen 
einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften 
bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl un-
unterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag 
des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Gemeinde-
rat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungs-
unterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags 
in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg bis 
34. Tag vor der Wahl (22. April 2024), 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 

ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend  
(§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
(Vgl. zum Vorstehenden § 1 Abs. 2 ThürKWG; zum Gemeinde-
ratsmitglied sind Personen, die die Staatsangehörigkeit eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, unter 
denselben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deut-
sche)
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzli-
chen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet  
(§ 12 ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 24 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres 
Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvor-
schlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvor-
schlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Un-
terzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als 
sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stell-
vertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahl-
vorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommunalwahl-
gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und 
bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche 
Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzuneh-
men. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauf-
tragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 
ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,



Oppurg - 11 - Nr. 3/2024

8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle  
Geschlechter.

Langenorla, den 01.03.2024
Kupke
Wahlleiterin

Nichtamtlicher Teil

Liebe Bürgerinnen und Bürger  
der Gemeinde Langenorla,
Ostern, ist ein Familienfest. Ein Fest, das 
uns mit Zuversicht nach vorne blicken lässt 
und gleichwohl den Beginn des Frühlings 
ankündigt. Die ersten warmen und sonni-
gen Tage des Frühlings locken die Men-
schen raus in die Natur. Zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad lädt unser Orla-Radweg ein, 
um die Sonnenstrahlen zu genießen.

Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, möchte ich an dieser Stelle 
ein schönes Osterfest mit ihren Lieben wünschen. Genießen Sie 
die Zeit im Kreise Ihrer Familie, mit Freunde und Verwandten und 
bleiben vor allem eines: gesund!

Ich wünsche Ihnen allen, frohe und friedliche Osterfeiertage und 
allen Kindern schöne Osterferien.

Ihr Bürgermeister
Lars Fröhlich

Sie interessieren sich für Geschichte und 
Zukunft der Gemeinde Langenorla?
Die Gemeinde Langenorla sucht Menschen, die Lust haben, sich 
aktiv mit der Geschichte der Gemeinde auseinanderzusetzen, 
diese aufzuarbeiten und fortzuschreiben.

Ein ehrenamtlich tätiger Ortschronist kümmert sich um die Er-
stellung und Aktualisierung der Ortschronik, dass die Sammlung 
bedeutsamer Ereignisse im Gemeindegebiet als kulturelles Erbe 
den Bürgern und Bürgerinnen für die Zukunft zugänglich bleibt.

Schon in der Vergangenheit hatte Langenorla sehr engagierte, 
ehrenamtliche Ortschronisten welche mit großer Leidenschaft an 
den Chroniken arbeiteten. Für dieses Engagement ein großes 
Dankeschön.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich bei mir melden und 
Interesse an der Tätigkeit als Ortschronist hätten. Unterstützen 
Sie unsere Heimatgemeinde und werden Sie ein Teil davon.

Wenn Sie Lust haben, dann melden Sie sich bei mir.

Bürgermeister Lars Fröhlich
Gemeinde Langenorla, Jenaer Straße 18
Tel: 03647/423761 oder per E-Mail: info@langenorla.com

Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu 
leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden 
und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während 
der üblichen Dienstzeiten

Montag: 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag: 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 9:00 - 12:00 Uhr
in der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg, Am Türkenhof 5,  
07381 Oppurg ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listen-
verbindung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl  
(22. April 2024), 18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der  
Beauftragten der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der 
Gemeinde erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustim-
mung der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten 
Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der 
Wahl (12. April 2024) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahl-
vorschläge sind beim Wahlleiter der Gemeinde in der Verwal-
tungsgemeinschaft Oppurg, Am Türkenhof 5, 07381 Oppurg 
einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum  
44. Tag vor der Wahl (12. April 2024) bis 18.00 Uhr durch ge-
meinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahl-
vorschlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlages zurückgenommen werden. Die Erklärung 
von Listenverbindungen muss bis zum 34. Tag vor der Wahl  
(22. April 2024) bis 18.00 Uhr ebenfalls gegenüber dem Wahllei-
ter der Gemeinde erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 34. Tag vor der Wahl  
(22. April 2024) bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen 
Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge in-
soweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch 
Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen  
(Ersatzbewerber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. 
Am 33. Tag vor der Wahl (23. April 2024) tritt der Wahlausschuss 
der Gemeinde zusammen und beschließt, ob die eingereichten 
Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenverbindungen den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer 
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen 
und als gültig zuzulassen sind.



Oppurg - 12 - Nr. 3/2024

GEMEINDE OPPURG

Amtlicher Teil

Zur Information
Hiermit gebe ich aus persönlichen Gründen meinen Rücktritt 
vom Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Oppurg zum 
30.06.2024 bekannt.

Der Termin für die Neuwahl des Bürgermeisters oder der 
Bürgermeisterin wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde 
des Landratsamtes Saale-Orla-Kreis auf den 26.05.2024, zu 
den Kommunalwahlen, festgesetzt.

Wer Interesse an dieser verantwortungsvollen ehrenamtli-
chen Aufgabe in der Gemeinde Oppurg hat und Fragen be-
stehen, kann sich gern beim Vorsitzenden der Verwaltungs-
gemeinschaft Oppurg, Herrn Lars Böhme, beraten lassen.

Heiko Schoberth
Bürgermeister

Bekanntmachung

der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
zur Wahl des Bürgermeisters in der Gemeinde Oppurg 
am 26. Mai 2024

1.
In der Gemeinde Oppurg wird am 26. Mai 2024 ein ehrenamtli-
cher Bürgermeister gewählt.
Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im 
Sinne der §§ 1 und 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG) 
wählbar, der am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet und seit 
mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in der Gemeinde 
hat; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Per-
son in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist 
die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend. Per-
sonen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union besitzen, sind unter denselben Bedin-
gungen wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Repub-
lik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische  
Republik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litau-
en, Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der 
Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesi-
sche Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slo-
wenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
(Vgl. zum Vorstehenden §§ 1, 24 Abs. 2 ThürKWG; Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union besitzen, sind zum Bürgermeister unter den-
selben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche  
(§§ 1 Abs. 2, 24 ThürKWG))
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer 
nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheit-
liche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgeset-
zes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist zum 
Bürgermeister nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. 
Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für die 
Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemein-
de eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als  
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministeri-

Nichtamtlicher Teil

Liebe Bürgerinnen und Bürger  
der Gemeinde Lausnitz
Seit längerer Zeit wird geplant eine 
Baumpflanzaktion in der Gemeinde zur 
Ausführung zu bringen.

Geplant ist entlang des Weges zum  
Tischersberg (Weg zur Sandgrube) Neu-
anpflanzungen bzw. die Kontrolle und Be-
gutachtung der noch vorhandenen Obst-
bäume durchzuführen.

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme 
ist sichergestellt. Dies beinhaltet auch 
die Bereitstellung eines Pflanzbaggers 
von der Baugeräte Vermietung „Lausnit-
zer Baugeräte“ sowie aller notwendigen 
Zaunpfähle. Mit allen in Betracht kom-
menden Anliegern ist bereits diese Maß-
nahme abgestimmt und sichergestellt 
worden.

Eine noch nicht Vollständige Klärung gibt es noch zu der notwen-
digen Wasserversorgung nach der Anpflanzung. An dieser wird 
aber Zeitnah gearbeitet.

Abschließende Gespräche fanden dazu am 27.02.2024 in der 
VG Oppurg statt.

Ein Wunsch von allen die sich bisher dazu eingebracht haben 
ist es, dass eine breite Zustimmung bei allen Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde wächst.

Mit freundlichen Grüßen
Bürgermeister W. Ritter
und die Akteure der „Pflanzaktion Lausnitz“

1. Hilfe Kurs

Herzliche Einladung

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde  
Lausnitz b. Neustadt an der Orla.
Hiermit biete ich die Möglichkeit am 13.04.2024 an einem 1. Hilfe 
Kurs teilzunehmen. Dazu konnte das DRK Saalfeld-Rudolstadt, 
Frau C. Engelhardt-Mäder, Leiterin Erste Hilfe Ausbildung ge-
wonnen werden.
Die Veranstaltung umspannt einen Zeitlichen Rahmen von ca. 4 
Stunden.
Beginn: 08:00 Uhr -12: 00 Uhr
Da die Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt ist, wird 
eine verbindliche Anmeldung erbeten.
Diese Veranstaltung soll dazu dienen ein bereits vorhande-
nes Wissen wieder Aufzufrischen oder auch neue Erkennt-
nisse zu erlangen.
Es fallen keine Kosten für die Teilnahme an!

Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Ritter
Bürgermeister

Veranstaltungsobjekt
Gemeindezentrum, Friedenseiche Nr.37
07806 Lausnitz

Kontaktdaten zur Anmeldung:
Gem. Lausnitz-Neustadt@web.de
oder SMS 0176 80371877
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1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem  
Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des  
Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, 
den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Anga-
be des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der An-
schrift die eigenhändigen Unterschriften von mindestens fünfmal 
so viel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder zu 
wählen sind (insgesamt 60 Unterschriften). Bewirbt sich der bis-
herige Bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstüt-
zungsunterschriften erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.
2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufzustellende Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemein-
samen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber 
kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von 
den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer 
vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, 
Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde an Ei-
des statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer Abstimmung er-
folgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung 
vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern Gelegenheit gegeben 
wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versi-
cherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Be-
hörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches (StGB).
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Saale-Orla, oder im Gemeinderat 
der Gemeinde Oppurg vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal so viel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 48 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschrif-
ten von viermal so viel Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf 
keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit 
im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsa-
men Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn 
einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen 
einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften 
bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl un-
unterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag 
des Landkreises Saale-Orla, in dem die Gemeinde liegt, oder im 
Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die  

um für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder 
Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat; er 
muss ferner erklären, dass er mit der Einholung der erforderli-
chen Auskünfte insbesondere beim Landesamt für Verfassungs-
schutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden 
ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhält-
nis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wähler-
gruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber ent-
halten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Un-
terscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die eigenhändigen Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem 
Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lage beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-
WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte ein-
verstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs.1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.
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7.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle  
Geschlechter.

Oppurg, den 01.03.2024
Pechtl
Wahlleiterin

Bekanntmachung

der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
zur Wahl der Gemeinderatsmitglieder in der Gemeinde 
Oppurg am 26. Mai 2024
1.
In der Gemeinde Oppurg sind am 26. Mai 2024 12 Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahl-
berechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus 
§§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, 
die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der  
Europäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht 
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit 
mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde  
haben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die 
Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen 
ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend  
(§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
(Vgl. zum Vorstehenden § 1 Abs. 2 ThürKWG; zum Gemeinderats-
mitglied sind Personen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, unter densel-
ben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche)
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 24 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres 
Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvor-
schlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvor-
schlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 

Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 
Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des frü-
heren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemein-
schaft Oppurg bis zum 34. Tag vor der Wahl (22. April 2024), 
18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nach-
namens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen 
und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leis-
tung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der 
Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich 
nach Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen 
Dienstzeiten der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg

Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
in der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg (Raum 8), Am Türken-
hof 5, 07381 Oppurg ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl 
sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine 
andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahl-
vorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete  
Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.
3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur 
Leistung der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7a zur 
ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gelten 
entsprechend.
4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der 
Wahlleiterin der Gemeinde Oppurg Frau Cathleen Pechtl, Orla-
gasse 38, 07381 Oppurg oder in der Verwaltungsgemeinschaft 
Oppurg, Am Türkenhof 5, 07381 Oppurg einzureichen. Einge-
reichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 bis 
18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauf-
tragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unter-
zeichner des Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung 
des Einzelbewerbers zurückgenommen werden.
5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein gültiger Wahlvorschlag 
eingereicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschla-
genen Bewerber durchgeführt.
6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftrag-
ten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel 
zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens 
am 22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein.
Am 23. April 2024 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusam-
men und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer 
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen 
und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert 
er die Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahlvorschlages, 
aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.
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Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal soviel Wahlberechtigten wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Ge-
samtheit im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind 
oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem 
eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunter-
schriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im 
Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungs-
unterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags 
in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg bis 
34. Tag vor der Wahl (22. April 2024), 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu 
leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird 
vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden 
und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während 
der üblichen Dienstzeiten

Montag: 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag: 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 9:00 - 12:00 Uhr
in der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg, Am Türkenhof 5,  
07381 Oppurg ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl (22. April 2024), 
18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten 
der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfol-
gen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit 
der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14  
Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der 
Wahl (12. April 2024) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahl-
vorschläge sind beim Wahlleiter der Gemeinde in der Verwal-
tungsgemeinschaft Oppurg, Am Türkenhof 5, 07381 Oppurg 
einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum  
44. Tag vor der Wahl (12. April 2024) bis 18.00 Uhr durch ge-
meinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahl-
vorschlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlages zurückgenommen werden. Die Erklärung 
von Listenverbindungen muss bis zum 34. Tag vor der Wahl  
(22. April 2024) bis 18.00 Uhr ebenfalls gegenüber dem Wahllei-
ter der Gemeinde erfolgen.

wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Un-
terzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als 
sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stell-
vertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahl-
vorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommunalwahl-
gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und 
bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche 
Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzuneh-
men. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauf-
tragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber 
dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der 

Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt vom Versammlungsleiter und 
zwei weiteren Teilnehmern der Versammlung nach § 15  
Abs. 3 Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den  
Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilneh-
mer der Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung 
der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder 
wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vor-
schlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung be-
werbenden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der 
Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides 
statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne 
des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letz-
ten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, 
im Kreistag des Landkreises Saale-Orla oder im Gemeinde-
rat der Gemeinde Oppurg vertreten sind, müssen neben den  
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von vier-
mal soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 48 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder  
Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eige-
nen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
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Beschluss Nr. 30/6/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg beschließt den Wasser- 
und Abwasseranschluss für den Bauhof durch den Zweckver-
band Saale/Orla durchführen zu lassen.

Beschluss Nr. 30/7/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg beschließt den Bürger-
meister die Ermächtigung zu geben den Bieter mit dem günstigs-
ten Angebot den Zuschlag zu erteilen.

Beschluss Nr. 30/8/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg beschließt die Anschaf-
fung eines Rasentraktors auf den nächsten Sitzungstermin zu 
vertagen.

Beschluss Nr. 30/9/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg beschließt die Anschaf-
fung eines Anhängers auf den nächsten Sitzungstermin zu ver-
tagen.

Beschluss Nr. 30/10/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg beruft Cathleen Pechtl 
nach § 4 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG) 
zum/r Wahlleiter/in.

Beschluss Nr. 30/11/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg beruft Markus Treichel 
nach § 4 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG) 
zum/r Stellvertreter/in des/r Wahlleiter/in.

Beschluss Nr. 30/12/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg beschließt, den Umbau 
der Straßenbeleuchtung „Am Türkenhof“ an die Fa. Elektro-Mey, 
Pößneck zum Angebotspreis von 2.773,89 € zu vergeben.

Nichtöffentliche Gemeinderatssitzung vom 19.02.2024

Beschluss Nr. 30/13/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg genehmigt das Protokoll 
der 29. nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom 04.12.2023.

Oppurg, den 20.02.2024
Herz
Beigeordneter

GEMEINDE SOLKWITZ

Nichtamtlicher Teil

SOLKWITZ in FEIERLAUNE!
Fasching ist nur einmal im Jahr, aber dann wird natürlich auch 
kräftig gefeiert. Die Sulbser konnten in diesem Jahr den Duhlen-
dorfer Umzug mit einem eigenen Wagen bereichern.

Bis zum Duhlendorfer Umzug war es nicht mehr lang, es fehlten 
nur noch ein paar letzte Handgriffe, ein wenig Glitzer und die ein 
oder andere Girlande am Wagen, dann konnte es losgehen.

An dieser Stelle gilt es einen großen Dank an alle Beteiligten 
auszusprechen. Von der Idee einen Faschingswagen zu ma-
chen, dem Aufbau des Selbigen - sozusagen aus dem Nichts 
einen Wagen zu „zaubern“, ein Thema zu finden und dieses in 
die Tat umzusetzen. Das geht alles nicht von alleine, sondern 
nur, wenn man zusammen an einem Strang zieht!

6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 34. Tag vor der Wahl  
(22. April 2024) bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen 
Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge in-
soweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch 
Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen  
(Ersatzbewerber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. 
Am 33. Tag vor der Wahl (23. April 2024) tritt der Wahlausschuss 
der Gemeinde zusammen und beschließt, ob die eingereichten 
Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenverbindungen den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer 
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen 
und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle  
Geschlechter.

Oppurg, den 01.03.2024
Pechtl
Wahlleiterin

Bekanntmachung der Beschlüsse  
des Gemeinderates

öffentliche Gemeinderatssitzung vom 19.02.2024

Beschluss Nr. 30/1/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg genehmigt das Proto-
koll der 29. öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 04.12.2023.

Beschluss Nr. 30/2/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg beschließt die Anmel-
dung des Neubaus der Bushaltestelle in Kolba (Dorfplatz) für das 
Jahr 2025 gemäß ÖPNV-Förderrichtlinie und die Vergabe der In-
genieurleistungen für dieses Vorhabens an das Ingenieurbüro 
VTU GmbH Gera.

Beschluss Nr. 30/3/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg beschließt, die Vermes-
sungsleistungen für die Mühlgasse in Kolba an den öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieur Kotthoff zum Angebotspreis von 
1.880,00 € brutto zu vergeben.

Beschluss Nr. 30/4/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg beauftragt den Bür-
germeister zum Abschluss der Vergütungsvereinbarung und 
zur Unterzeichnung der Vollmacht für die Übernahme der 
Mandantschaft in der Urheberrechtsangelegenheit Gemeinde  
Oppurg./. Winkler, Horst durch die Anwaltskanzlei Weiß & 
Partner® Rechtsanwälte, Patentanwalt, Katharinenstraße 16, 
D-73728 Esslingen.
Der Gemeinderat befugt den Bürgermeister zur Unterzeichnung 
einer Abschlussvereinbarung im o.g. Verfahren und zur Zahlung 
der dann vereinbarten Gesamtforderung.

Beschluss Nr. 30/5/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Oppurg beschließt die Umbau-
maßnahmen am Gebäude des Bauhofes Oppurg an die Firma 
Bloche zu vergeben. Der Tagesordnungspunkt soll in einer Bau-
ausschusssitzung nochmals besprochen werden.
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Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.
(Vgl. zum Vorstehenden § 1 Abs. 2 ThürKWG; zum Gemeinde-
ratsmitglied sind Personen, die die Staatsangehörigkeit eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, unter 
denselben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deut-
sche)
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 16 Bewer-
ber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge 
unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres 
Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvor-
schlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvor-
schlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der 
erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht 
auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der 
Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzuge-
ben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung 
des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können 
durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch 
andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 
ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

Es wurden viele Stunden Zeit und Arbeit investiert, aber am Ende 
können alle sehr stolz auf das Ergebnis sein. Nicht zuletzt auch 
die Anmeldung und Teilnahme am Duhlendorfer Umzug und die 
Ehre mit auf den Markt fahren zu können, erfüllte alle mit Stolz. 
Bei bester Stimmung und Feierlaune war Solkwitz gut vertreten 
und konnte den 2. Platz der Wagen nach Hause holen!

Getreu unserem Faschingsmotto hoffen wir mit viel Humor auf 
schönstes Pfingstwetter.

Und nun rückt die große 950 Jahrfeier immer näher.

Der Countdown hat begonnen:
Es sind noch 69 Tage bis Pfingsten.

Die Vorbereitungen laufen und einige Meilensteine konnten 
schon bewältigt werden.
Bald werden den Ort farbenfrohe Wimpelketten schmücken, die-
se wurden in den letzten Monaten durch viele fleißige Hände 
geschnitten, genäht, gebügelt, sortiert und vorbereitet. Nun ist es 
geschafft und gut 7000 Wimpel warten auf ihren Einsatz.
Solkwitz kann feiern…wird feiern und wieder ein erinnerungs-
würdiges Fest an Pfingsten mit zahlreichen Gästen ausrichten.
Das wäre nicht machbar ohne die gute Kommunikation mit un-
seren Nachbargemeinden. Einige haben sogar ihre eigenen tra-
ditionellen Pfingstvorhaben verschoben, sodass wir gemeinsam 
feiern können. Dankeschön…ihr seid die Besten! Wir freuen uns, 
euch alle…Unterstützer, Freunde, Neugierige…begrüßen zu 
dürfen.

Am Pfingstsamstag finden die traditionellen Sulbser Gaudiwett-
kämpfe statt: Seid ihr ein 3-er Team und habt Lust auf jede Men-
ge Spaß? Dann meldet euch!

Anmeldung ab Mitte April möglich - Kontaktinfos werden im 
nächsten Anzeiger bekannt gegeben.

GEMEINDE WERNBURG

Amtlicher Teil

Bekanntmachung

der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
zur Wahl der Gemeinderatsmitglieder in der Gemeinde 
Wernburg am 26. Mai 2024

1.
In der Gemeinde Wernburg sind am 26. Mai 2024 8 Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben 
(§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 
2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die die Staats-
angehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei 
Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt 
in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde 
gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im 
Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland zurzeit:
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mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten

Montag: 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag: 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 9:00 - 12:00 Uhr
in der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg, Am Türkenhof 5,  
07381 Oppurg ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Ein-
tragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listen-
verbindung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl  
(22. April 2024), 18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung 
der Beauftragten der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter 
der Gemeinde erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zu-
stimmung der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteilig-
ten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der 
Wahl (12. April 2024) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahl-
vorschläge sind beim Wahlleiter der Gemeinde in der Verwal-
tungsgemeinschaft Oppurg, Am Türkenhof 5, 07381 Oppurg 
einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum  
44. Tag vor der Wahl (12. April 2024) bis 18.00 Uhr durch ge-
meinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahl-
vorschlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlages zurückgenommen werden. Die Erklärung 
von Listenverbindungen muss bis zum 34. Tag vor der Wahl  
(22. April 2024) bis 18.00 Uhr ebenfalls gegenüber dem Wahllei-
ter der Gemeinde erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne 
Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. 
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 34. Tag vor der Wahl  
(22. April 2024) bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen 
Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge in-
soweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch 
Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Er-
satzbewerber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. 
Am 33. Tag vor der Wahl (23. April 2024) tritt der Wahlausschuss 
der Gemeinde zusammen und beschließt, ob die eingereichten 
Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenverbindungen den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer 
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen 
und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 

c) Versicherungen an Eides statt vom Versammlungsleiter und 
zwei weiteren Teilnehmern der Versammlung nach § 15  
Abs. 3 Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilneh-
mer der Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung 
der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder 
wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vor-
schlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung be-
werbenden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der 
Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides 
statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne 
des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Saale-Orla oder im Gemeinderat der 
Gemeinde Wernburg vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 32 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschrif-
ten von viermal soviel Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf 
keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit 
im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsa-
men Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn 
einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen 
einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften 
bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl un-
unterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag 
des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Gemeinde-
rat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemein-
schaft Oppurg bis 34. Tag vor der Wahl (22. April 2024), 18.00 
Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine 
eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde 
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Zurück in der Schule trafen sich alle Kinder in der Turnhalle. Dort 
haben wir Limbo getanzt, Sketche angesehen und Bonbons zu 
den Kindern geworfen. Dann kamen noch Tänze mit Zeitungen 
und Luftballons. Nach dem Laurentia-Tanz haben alle ziemlich 
geschnauft. Dann gab es noch einmal einen Bonbonwurf. Zum 
Abschluss sind wir alle mit einer Polonaise durchs ganze Schul-
haus gewandert.

Lea, Denise und Lotte aus der 4. Klasse

Kindergartennachrichten

Kindergarten Pfiffikus Bodelwitz
Buntes Treiben bei den Waldräubern. Eine Woche lang konnten die 
Kinder in ihren Lieblingskostümen zum Faschingsprojekt erscheinen.

Die Waldräuber konnten bei lustigen Polonaisen, tollen Tanz- und 
bei Bewegungsspielen mitmachen.

Es wurde auch passend zur „bunten Jahreszeit“ ein Regenbo-
gen- Smarties-Experiment durchgeführt, wobei schöne Farb-
muster zu beobachten waren.

Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle  
Geschlechter.

Wernburg, den 01.03.2024
Sprigade
Wahlleiterin

Bekanntmachung der Beschlüsse  
des Gemeinderates

aus der öffentlichen Sitzung vom 21.02.2024

Beschluss Nr. 138-18/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Wernburg genehmigt das Proto-
koll der 17. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemein-
de Wernburg vom 07.12.2024.

Beschluss Nr. 139-18/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Wernburg beruft Angela Spriga-
de nach § 4 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG) 
zum/r Wahlleiter/in.

Beschluss Nr. 140-18/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Wernburg beruft Sabine Klein-
ke nach § 4 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG) 
zum/r Stellvertreter/in des/r Wahlleiter/in.

Nichtöffentliche Gemeinderatssitzung:

Beschluss Nr. 141-18/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Wernburg genehmigt das Pro-
tokoll über die 17. nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderates 
vom 07.12.2023.

Wernburg, den 26.02.2024
Sprigade
Bürgermeisterin

Schulnachrichten

Grundschule Langenorla

Langenorla - Helau!

Am Donnerstag vor den Winterferien haben wir Kinder der 
Grundschule Langenorla unseren Schulfasching gefeiert. Zuerst 
waren alle Klassen in ihren eigenen Zimmern.
Dort wurden verschiedene Spiele gespielt, die Kostüme bewun-
dert und auch gefrühstückt.
Danach sind wir alle mit Instrumenten durchs Dorf gewandert 
und haben dabei ordentlich Krach gemacht. Die Bäckerei Meyer 
aus Langenorla hat uns wie in jedem Jahr leckere Pfannkuchen 
geschenkt. Dafür haben wir uns ganz herzlich bedankt.
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Zwischendurch haben die Prinzessinnen, Feuerwehrmänner und 
die niedlich verkleideten Tiere mit Kindersekt und Kinderschnaps 
angestoßen.
Jedes Kind konnte sich aus einer Reiswaffel, Smarties, Streuseln 
und anderen leckeren Süßigkeiten ein lustiges Clownsgesicht 
gestalten, welches am Nachmittag mit nach Hause genommen 
wurde.

Die Kinder und Erzieherinnen des
Kindergarten „Zwergenland“ in Nimritz

Kindergarten Haus der kleinen Spatzen  
Oppurg

Lumpenball zum Weiberfasching

Am Donnerstag kamen alle Spatzen verkleidet, als Lumpen, in 
den Kindergarten. Es erklangen die Lieder: „rotes Pferd“, „Reise 
in die Pfalz“, „Rucki-Zucki“ und alle Kinder machten mit.
Natürlich durften auch unsere Jungs an diesem Tag mitfeiern.
Es wurden Masken gestaltet und der „Zug hatte keine Bremse“. 
Er fuhr als Polonaise durchs ganze Haus.

Der Abschluss des Projektes war eine Faschingsparty mit allen 
Pfiffikussen.

Eure Pfiffikusse

Kindergarten Zwergenland Langenorla
Ein großes Dankeschön sagen die Zwerge für den Handlauf in 
unserer Garderobe, wichtig für uns Kleinen, denn Treppen stei-
gen will gelernt sein.

Danke an J. Andruschek für die TÜV gerechte Ausführung und 
das Sponsoring für unsere Einrichtung.

Die nächste Krabbelstunde findet am Mittwoch, d. 27.03.2024 
statt.

Kindergarten Zwergenland Nimritz
Am Rosenmontag war es endlich wieder soweit, wir feierten Fa-
sching. Alle Kinder und Erzieherinnen hatten tolle Kostüme an. 
Nach einem gemütlichen gemeinsamen Frühstück ging es dann 
so richtig los.

Bei Musik, Tanz und lustigen Spielen verging der Vormittag wie 
immer sehr schnell.
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Einladung zum Gottesdienst

Ostersonntag, 31.03.2024 um 11 Uhr, Kirche

der Gemeindekirchenrat Lausnitz

KGV Gössitz-Wernburg

Gottesdiensttermine und Veranstaltungen

Gottesdienste

Sonntag, den 10.3. Lätare
Wilhelmsdorf 09:30 Uhr Herr Spittel
Paska 14:00 Uhr
Bodelwitz 14:00 Uhr
Samstag, den 16.3.
Laskau 14:30 Uhr
Daumitsch 16:00 Uhr
Sonntag, den 17.3. Judika
Wilhelmsdorf 09:30 Uhr Herr Spittel
Gertewitz 14:00 Uhr
Sonntag, den 24.3. Palmarum
Peuschen 09:00 Uhr (mit Abendmahl)
Wilhelmsdorf 09:30 Uhr Herr Spittel
Moxa 10:00 Uhr (mit Abendmahl)
Wernburg 14:00 Uhr (mit Abendmahl)
Freitag, den 29.3. Karfreitag
Wilhelmsdorf 09:30 Uhr Herr Spittel
Sonntag, den 31.3. Ostersonntag
Wilhelmsdorf 09:00 Uhr
Gössitz 10:15 Uhr
Keila 14:00 Uhr
Sonntag, den 7.4. Quasimodogeniti
Wilhelmsdorf 09:30 Uhr Herr Spittel
Bodelwitz 14:00 Uhr

Gemeindenachmittage
Donnerstag, den 14.3. Wilhelmsdorf
14:00 Uhr
Donnerstag, den 21.3. Wernburg (mit Bodelwitz)
14:00 Uhr im Gemeinderaum
Donnerstag, den 4.4. Gössitz
14:00 Uhr
Mittwoch, den 10.4. Peuschen
14:00 Uhr im Gemeinderaum
Donnerstag, den 11.4. Wilhelmsdorf
14:00 Uhr

Kirchgemeindeverband Oppurg

Gottesdienste und Veranstaltungen

Judika, Sonntag, 17.03.2024
09.00 Uhr Oberoppurg mit Abendmahl
10.15 Uhr Oppurg mit Abendmahl
Gründonnerstag, 28.03.2024
17.00 Uhr Döbritz mit Abendmahl
Karfreitag, 29.03.2024
14.00 Uhr Nimritz
Ostersonntag, 31.03.2024
10.00 Uhr Oppurg Familiengottesdienst
Samstag, 13.04.2024
17.00 Uhr Solkwitz
Misericordias Domini, Sonntag, 14.04.2024
09.00 Uhr Rehmen
10.15 Uhr Kolba

Fasching mit den Oppurger Schlossnarren

Am Rosenmontag feierten wir mit unseren tollen Kostümen 
im Oppurger Gemeinschaftshaus Fasching. Die Oppurger  
Faschingsgesellschaft besuchte uns mit Prinz Andreas II. und 
Prinzessin Isabell. Mit Tanzdarbietungen von den Schlossspat-
zen und der Funkengarde verbrachten wir gemeinsam einen lus-
tigen Vormittag. Eine Schunkelrunde und eine Polonaise durch 
den Raum durften natürlich nicht fehlen.
Danke für den Süßigkeitsregen und den gefüllten Obstkorb.

In diesem Sinne: „Upplich Helau“

Kirchliche Nachrichten

Ev.-Luth. Pfarrstelle Langenorla-Oppurg

Gottesdienste

Lätare, 10.3.
09:00 Uhr Langendembach
10:15 Uhr Kleindembach
Freitag, 22.3.
09:30 Uhr Pößneck (Pflegeheim Luxemburgstraße)
Karfreitag, 29.3.
15:00 Uhr Langenorla (mit Abendmahl)
16:30 Uhr Freienorla (mit Abendmahl)
Ostersonntag, 31.3.
09:00 Uhr Freienorla
10:15 Uhr Langenorla
17:00 Uhr Langendembach (mit Taufe)
Ostermontag, 1.4.
09:00 Uhr Schweinitz
10:15 Uhr Kleindembach
Freitag, 12.4.
10:00 Uhr Pößneck (Pflegeheim Jahnstraße)

Christenlehre
Sonnabend, 16.3., 10:30 Uhr im Pfarrhaus Langenorla

Konfirmandenunterricht
Donnerstag, 14.3., 16:30 Uhr im Pfarrhaus Langenorla  
(7. Klasse)
Donnerstag, 21.3., 16:30 Uhr im Pfarrhaus Langenorla  
(8. Klasse)

Seniorenkreis
Gründonnerstag, 28.3., 14:30 Uhr im Gemeindezentrum  
Pößneck

Gemeindenachmittag
Dienstag, 26.3., 15:00 Uhr im Pfarrhaus Langenorla

Monatsspruch März 2024
„Entsetzt euch nicht!
Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten.
Er ist auferstanden, er ist nicht hier.“
Markus 16,6

Ein gesegnetes Osterfest wünschen Ihnen
Ihre Kirchenältesten
und Ihr Pfarrer Christoph Fuss

Kirchgemeinde Lausnitz
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Gottesdienst zu Palmsonntag
Freitag, 29. März 2024, 10:00 Uhr
Gottesdienst zu Karfreitag
Sonntag, 31. März 2024, 10:00 Uhr
Ostergottesdienst mit Bezirksältesten Standke
Mittwoch, 03. April 2024, 19:30 Uhr
Gottesdienst
Sonntag, 07. April 2024, 10:00 Uhr
Gottesdienst

Jagdgenossenschaften

Jagdgenossenschaft Bodelwitz

Einladung zur Mitgliederversammlung

Zur nichtöffentlichen Versammlung der Mitglieder der Jagd-
genossenschaft Bodelwitz

am 28. März 2024, um 19:00 Uhr
im Gasthof „Grüner Baum“ in Bodelwitz

wird herzlich eingeladen.
Eingeladen sind alle Eigentümer von Grundflächen, die zum 
Gemeindejagdbezirk Bodelwitz gehören und auf denen die 
Jagd ausgeübt werden darf.

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Kassenbericht
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Bericht der Jagdpächter
7. Beschluss zur Verwendung des Reinertrages
8. Auszahlung Jagdpacht
9. Sonstiges

Jagdvorstand

Bibelabend:
12.03.2024, 19.30 Uhr im Pfarrhaus Oppurg
09.04.2024, 19.30 Uhr im Pfarrhaus Oppurg

Ein frohes und gesegnetes Osterfest wünschen Ihnen
Ihre Gemeindekirchenräte des KGV Oppurg

Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas

GOTTESDIENSTE JEHOVAS ZEUGEN

Königreichssaal Pößneck
Flurstraße 3
Tel.: 03647 449291 oder jw.org

Es besteht die Möglichkeit, live an Gottesdiensten über Video-
konferenz (bitte die Zugangsdaten erfragen) oder direkt im Kö-
nigreichssaal teilzunehmen.
Jeder ist herzlich eingeladen!

Zusammenkunftszeiten:
Donnerstag, 18.30 Uhr
Unser Leben und Dienst als Christ
Bibelstudium: Legt gründlich Zeugnis ab für Gottes Königreich
Sonntag, 17.00 Uhr; ab dem 07.04.: 10.00 Uhr
Biblischer Vortrag, anschließend Wachtturm-Studium

Themen März/April 2024:

Do., 14.03.: Freundlichkeit - mach es wie Jesus
So., 17.03.: Besonderer Vortrag: Die Auferstehung - der Sieg 

über den Tod
Do., 21.03.: Stärke deinen Glauben durch die Schöpfung
So., 24.03.;
18.30 Uhr:

Gedenkfeier zum Todestag Jesu

Do., 28.03.: Durch Prophezeiungen aus der Bibel einen star-
ken Glauben entwickeln

So., 31.03.: Der Gerichtstag - Grund zur Angst oder zur Hoffnung?
Do., 04.04.: Gott möchte nicht mithilfe von Bildern angebetet werden
So., 07.04.: Vertrauen wir voller Zuversicht auf Jehova
So., 14.04.: Ganztägige Bibeltagung in Glauchau: „Gelangt in 

Gottes Ruhe“

Die Neuapostolische Kirche Rockendorf

Gottesdienste: 
Friedebacher Straße 26 a,  
07387 Rockendorf
Sonntags, 10:00 Uhr
mittwochs im 14-tägigen Wechsel, 19:30 Uhr
Gemeindeleiter: Ralf Franz, Tel.: 0 36 47 / 44 
25 47

Vorschau Gottesdiensttermine:
Sonntag, 10. März 2024, 10:00 Uhr
Gottesdienst
Sonntag, 10. März 2024, 17:00 Uhr
Ökumenisches Passionskonzert in der Stadtkirche Pößneck
Sonntag, 17. März 2024, 10:00 Uhr
Gottesdienst
Mittwoch, 20. März 2024, 19:30 Uhr
Gottesdienst
Sonntag, 24. März 2024, 10:00 Uhr
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Jagdgenossenschaft Quaschwitz
Zu der nichtöffentlichen Versammlung der Mitglieder der

Jagdgenossenschaft Quaschwitz
am Freitag, dem 15. März 2024,

um 19.30 Uhr im Gemeinderaum Quaschwitz

ergeht hiermit an alle Eigentümer von Grundflächen, die zum 
Gemeinschaftsjagdbezirk Quaschwitz gehören, und auf de-
nen die Jagd ausgeübt werden darf, eine recht herzliche

Einladung

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassenwartes
4. Berichterstattung Jagdpächter
5. Beschlussfassung über:

- Entlastung Vorstand
- Entlastung Kassenwart

6. Sonstiges

Anmerkung:
Bei Verhinderung kann sich jeder Jagdgenosse durch sei-
nen Ehegatten, durch einen volljährigen Verwandten in gera-
der Linie, durch eine in seinem Dienst ständig beschäftigte, 
volljährige Person oder durch einen volljährigen, derselben 
Jagdgenossenschaft angehörenden Jagdgenossen vertre-
ten lassen. Ein bevollmächtigter Jagdgenosse darf höchstens 
3 Jagdgenossen vertreten. Für die Erteilung der Vollmacht 
an einen Jagdgenossen ist die schriftliche Form erforderlich. 
Für juristische Personen handeln ihre verfassungsmäßig be-
rufenen Organe.

Der Vorstand
Volker Hässelbarth
Quaschwitz, den 19.02.2024

Vereine und Verbände

Schalmeienkapelle Oppurg
Wir sind gut ins neue Jahr gestartet.
Die Veranstaltungen des KC Schlossnaren durften wir zum Se-
niorenfaschung und zur Rosenmontagsgala musikalisch unter-
stützen.
Vielen Dank für die Orden!

Vom 15.03.-17.03.24 findet wieder ein Nachwuchsprobelager 
von befreundeten Schalmeienkapellen in der Jugendherberge 
Plothen statt.
Der Ausrichter ist in diesem Jahr der Schalmeienmusikzug aus 
Auma.
Wir werden mit 8 Personen teilnehmen und freuen uns auf ein 
anstrengendes, lautes, aber sehr interessantes Wochenende mit 
insgesamt
95 Teilnehmern aus 6 Kapellen.
Ein paar von uns waren schon bei anderen Probelagern dabei, 
einige fahren als Neulinge mit.
Wir freuen uns schon drauf!

Auch in den sozialen Medien sind wir aktiver und haben, zusätz-
lich zu Facebook, einen Kanal bei Istagram eingerichtet.
Besucht uns auch dort und seid immer auf dem Laufenden.

Eure Schallis
neue Email: schalmeienkapelle-oppurg@gmx.de

Jagdgenossenschaft Gertewitz

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Die Jagdgenossenschaft Gertewitz lädt ihre Mitglieder für 
Sonnabend, den 23.03.2024, um 19:30 Uhr in den Gemein-
deraum Gertewitz zur Vollversammlung recht herzlich ein. 
Auf der Tagesordnung stehen:

- Begrüßung
- Jagdessen
- Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden
- Kassen- und Finanzbericht
- Bericht der Revisionskommission
- Entlastung der Berichte des Vorstandes und der Kasse
- Berichte der Jagdpächter mit Abschussbericht

• Jagdpächter H.-G. Müller
• Jagdpächter E. Pilz

- Verschiedenes
- Auszahlung der Jagdpacht 2022/2023

Vertreter der Landeinbringer mögen bitte ihre Vollmachten 
mitbringen.

Jagdvorstand Gertewitz

Jagdgenossenschaft  
Daumitsch/Grobengereuth

Einladung  
zur Jagdgenossenschaftsvollversammlung

Zu einer nicht öffentlichen Versammlung der Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft Daumitsch/Grobengereuth

am Samstag, 30.03.2024
um 18:30 Uhr Schrotboden Daumitsch

ergeht hiermit an alle Eigentümer von Grundflächen, die zum 
Gemeinschaftsjagdbezirk Daumitsch/Grobengereuth gehö-
ren und auf denen Jagd ausgeübt werden darf, eine recht 
herzliche Einladung.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Jagdvorstandes
3. Kassenbericht Jagdjahr 2023/2024
4. Entlastung des Jagdvorstandes für das Jagdjahr 

2023/2024
5. Entlastung des Kassenführers für das Jagdjahr 

2023/2024
6. Bericht des Jagdpächters
7. Beratung über die Anschaffung eines Jagdkatasters
8. Diskussionen

Anmerkungen:
Bei Verhinderung kann sich jeder Jagdgenosse durch sei-
nen Ehegatten, durch einen volljährigen Verwandten in gera-
der Linie, durch eine in seinem Dienst ständig beschäftigte 
volljährige Person oder durch einen volljährigen, derselben 
Jagdgenossenschaft angehörigen Jagdgenossen vertreten 
lassen.
Ein bevollmächtigter Jagdgenosse darf höchstens 3 Jagdge-
nossen vertreten. Für die Erteilung der Vollmacht an einen 
Jagdgenossen ist die schriftliche Form erforderlich. Für juris-
tische Personen handeln ihre verfassungsmäßig berufenen 
Organe.

Der Vorstand
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staltung wurde beibehalten und kam erneut sehr gut beim Publikum 
an. Das trifft genauso auf den Kinderfasching zu, der am Sonntag, 
den 04.02.2024 im Grünen Baum gefeiert wurde. Die Panzerkna-
cker, alias Antje und Mandy, führten spannend durch das Programm 
und begeisterten Jung und Alt mit einer kurzweiligen Kombination 
aus Tänzen der KCS-Garden, Mitmachspielen, der Pfannkuchenpo-
lonäse, den Heldenfotos und der Kostümprämierung.
Im prall gefüllten Dorfgemeinschaftshaus erlebten die Gäste 
zum Seniorenfasching am Samstag, den 10.02.2024 ein buntes 
und spannendes Programm. Für beste Stimmung sorgte neben 
den Auftritten der Schlossnarren auch die Schalmeienkapelle 
Oppurg, die mit einem Potpourri ihrer bekannten Hits einheizte.
Was wettermäßig am Samstag noch frühlingshaft anmutete, fiel 
zum großen Karnevalsumzug am Sonntag, den 11.02.2024 wort-
wörtlich ins Wasser. Die Schlossnarren trotzten dem Dauerregen 
und präsentierten stolz den Verein und den toll gestalteten Um-
zugshänger vor großem Publikum in Duhlendorf.
Der Rosenmontag am 12.02.2024 stand zunächst traditionell 
ganz im Zeichen der Sponsoren und des Besuchs des Oppur-
ger Kindergartens, während am Abend auf den Saal des Grünen 
Baums zum stimmungsvollen Rosenmontagsball eingeladen 
wurde. Der KCS bedankt sich hier für den erneuten Gastauftritt 
der Schalmeienkapelle Oppurg, bei den Saalekids aus Ziegen-
rück sowie DJ Nico für die musikalische Unterhaltung am Abend.
Am Fastnacht-Dienstag, den 13.02.2024 hatte der Verein die 
große Ehre am Empfang des Ministerpräsidenten Bodo Ra-
melow in Erfurt teilzunehmen, dem u.a. das Prinzenpaar sehr 
gern nachkam.
Zum Abschluss der Maskenball-Saison wurde zum großen Ga-
laabend am Samstag, den 17.02.2024 noch einmal das volle Re-
pertoire des Karnevalclubs abgerufen. Die Garden boten dem 
Publikum eine tolle Show. Das Programm wurde bereits aktiv 
von der Band „Nightfever“ begleitet, und auch danach konnte zu 
Live-Musik ausgiebig getanzt werden. Der KCS bedankt sich bei 
Wieland Henze in der Bütt und den Golden Magics für einen su-
per Auftritt.
Aber was wäre der Verein ohne seine ganzen Aktiven, die über 
das Jahr viel Arbeit in Training, Vorbereitung und Umsetzung 
investieren. Ein herausragender Dank gilt allen, die es mit viel 
Engagement und Zusammenhalt schaffen jedes Jahr aufs Neue 
etwas Großartiges auf die Beine zu stellen, um damit zahlreiche 
Gäste und Zuschauer auf spannenden Veranstaltungen zu unter-
halten. Ebenso gilt großer Dank allen Helfern und Unterstützern 
im Hintergrund, ohne die eine rundum gelungene Durchführung 
nicht möglich wäre.

Die Schlossmäuse, gleichzeitig die jüngsten Mitglieder im Verein, 
haben diese Saison als kleine Tanzmäuse verzückt.

Die Ortsgruppe Langenorla der Volkssolida-
rität gratuliert:

am 10. März Frau Adelheid Pitzing
Langenorla zum 79. Geburtstag

am 12. März Frau Hannelore Buchheim
Langendembach zum 81. Geburtstag

am 14. März Herrn Ullrich Luthardt
Langendembach zum 71. Geburtstag

am 15. März Frau Bettina Reich
Langendembach zum 73. Geburtstag

am 16. März Frau Gudrun Sollich
Langenorla zum 74. Geburtstag

am 21. März Frau Ursula Weidhase
Pößneck zum 71. Geburtstag

am 29. März Frau Barbara Schulze
Pößneck zum 71. Geburtstag

am 1. April Frau Evelyn Lutz
Langendembach zum 75. Geburtstag

am 1. April Herrn Gerald Schmidt
Langendembach zum 61. Geburtstag

am 3. April Frau Katharina Heinke
Orlamünde zum 73. Geburtstag

am 3. April Herrn Uwe Schmdt
Kleindembach zum 80. Geburtstag

am 5. April Herrn Gerhard Querengässer
Kleindembach zum 87. Geburtstag

Volkssolidarität Ortsgruppe Kolba  Volkssolidarität Ortsgruppe Kolba  
lädt einlädt ein

13.03. Frauentagsfeier Gaststätte zum Bären
04.04. Frühlingsfest Gaststätte zum Bären
14.04. Überraschungsfahrt mit der VS Ortsgruppe Lausnitz

Nicht nur in Venedig ist Maskenball

Die Schlossnarren feiern ihre 34. Saison auf 5 tollen 
Veranstaltungen

Die kurze Saison, die zwischen dem 11.11.2023 und dem 
17.02.2024 gerade einmal 99 Tage betrug, ist schon wieder vor-
bei. Die Oppurger Schlossnarren haben diese Zeit jedoch inten-
siv für das Feiern ihrer 34. Saison unter dem Motto „Maskenball“ 
genutzt.
Was am 11.11.2023 mit der Saisoneröffnung und der traditionel-
len Proklamation des Prinzenpaares begann, wurde im Februar 
2024 mit dem Publikum in Oppurg fortgesetzt und ausgiebig ge-
feiert.
Prinz Andreas II. und Prinzessin Isabell I. haben das närrische 
Volk erfolgreich durch die Saison geführt und dabei auch einige 
Besonderheiten erlebt.
Denn bereits vor den eigenen Veranstaltungen haben die 
Schlossnarren mit großer Abordnung zum ersten Mal selbst am 
Karnevalsumzug in Nimritz teilgenommen. Bei tollstem Sonnen-
schein zog der KCS mit Wagen und Fußgruppen durch´s Dorf 
und erfreute das Publikum mit guter Laune und Süßigkeiten.
Nach der erfolgreichen Generalprobe startete das närrische Treiben 
in Oppurg mit der Narrenparty Deluxe am Freitag, den 02.02.2024 
im Grünen Baum Oppurg. Die gewohnte Mischung aus einem hoch-
wertigen, kompakten Tanzprogramm und einer flotten House-Veran-
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die Red Peppers auf dem Galaabend präsentiert. Und so feiern 
die Schlossnarren mit ihren Gästen ab 11.11. zum neuen Motto 
„Egal ob Arzt, Erzieher oder Zimmermann, in Upplich zeigt zur 
35. Jeder Schlossnarr, was er kann“.

Upplich, Helau!

KC Schlossnarren Oppurg

Geburtstage im März

Wir gratulieren unseren aktiven Mitgliedern:

am 01. März: Carola Bockner
am 09. März: Marie Charlotte Ludwig
am 13. März: Charlie Herz
am 15. März: Leah Marie Apel
am 19. März: Simone Ziegler

Leonie Reißner

Die Schlossnarren wünschen euch Gesundheit, Glück und  
Lebensfreude, spannende neue Ideen und auch weiterhin ganz 
viel Spaß in unserem Vereinsleben!

Informationen aus der Umgebung

ENERGY DANCE®-Kurs in Knau …

…ab Donnerstag, dem 07. März 2023, 18.45 
Uhr beginnt ein ENERGY DANCE®-Kurs in der 
Turnhalle der Grundschule Knau. Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. Anmelden, Spaß haben 
und sich fit trainieren. Trainingszeit ist donners-
tags von 18.45 - 19.45 Uhr. Die Kursgebühren 
für 10 Trainingseinheiten betragen 80 € (Mitglie-
der Sportverein RW Knau ermäßigt 60 €).
Anmeldungen möglich unter 0160-96247693 oder bianka. 
weise73@gmail.com.
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen!

Der SV Rot-Weiß Knau e.V.

Die Schlossbande hat das Motto der Saison als Harlekins umge-
setzt und damit eine super Performance abgeliefert.

Die Schlossnarren sind stolz auf zwei herausragende Märsche 
von der Funkengarde und der Schlossspatzen.
Die Netflix-Serie „Haus des Geldes“ hat sich die Schlossgarde 
ausgewählt und dies mit einem starken Tanz umgesetzt. Bei den 
Red Peppers hieß es in der 34. Saison einerseits im Gesangsbei-
trag „warum gibt es keinen Mann bei Amazon oder Zalando“. Zu-
sätzlich erfolgte eine gekonnte eigene Umsetzung zu „Starlight 
Express“. Die Orlagazellen widmeten sich der Interpretation von 
„Venezian Carneval meets Gothic“ und überzeugten mit einem 
tollen Auftritt.

Das Oppurger Männerballett zeigte eindrucksvoll, wie der Mas-
kenball in Ägypten vonstattengeht. Und zum jeweils krönenden 
Abschluss entführte die Oppurger Funkengarde eindrucksvoll 
mit Glitzer, Glamour und Eleganz in die Welt von Burlesque.
Und auch in den Wortbeiträgen sorgten „Die Blödelbarden“ mit 
den witzigen Episoden aus dem Dorf und „Herta und Berta“ auf 
ihrem Klassentreffen mit den Geschichten aus ihrem Leben für 
zahlreiche Lacher.
Jetzt heißt es für die Karnevalisten Kraft tanken und Ideen sam-
meln für die anstehende 35. Saison. Und das Motto dazu haben 
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Naturpark Thüringer Schiefergebirge  
Obere Saale

Naturpark-Erlebnisse 2024
Unsere Schätze entdecken & genießen
Ob das Blaue Band der Saale mit dem Thüringer Meer oder das 
Grüne Band der Wiedervereinigung, ob das Land der Tausend 
Teiche oder die weiten Wälder am Rennsteig mit den blauen 
Schieferdörfern: Unsere fünf abwechslungsreichen Naturpark-
Landschaften laden zur Entdeckungsreise ein.
Schon neugierig? Nehmen Sie sich Zeit für Natur und werfen 
Sie einen Blick in das bunte Naturpark-Programm 2024! Lernen 
Sie unsere Zertifizierten Natur- und Landschaftsführerinnen und 
-führer (ZNL) kennen, tauschen Sie sich aus, nehmen Sie die 
Natur bewusst wahr, werden Sie aktiv und lassen Sie sich von 
den kleinen und großen Schätzen des Naturparks verzaubern! 
Wir wünschen eine inspirierende Zeit im Naturpark!

Tipps für Ihren Aufenthalt & Ihre Teilnahme an Veranstaltungen

• Nutzen Sie bitte nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel.
• Informieren Sie sich bitte auf unserer Internetseite über mög-

liche Änderungen und neue Termine.
• Melden Sie Ihre Teilnahme bei den Veranstaltenden an! Bei 

Krankheit des ZNL oder zu geringer Teilnahme können Ver-
anstaltungen ausfallen.

• Bereiten Sie sich vor und statten Sie sich passend aus  
(z.B. Schuhe, Kleidung, Rucksackverpflegung, Sonnen-
schutz, Fahrradhelm).

• Bleiben Sie auf den ausgeschilderten Wegen.
• Packen Sie Mülltüte und Handschuhe ein und gehen Sie ak-

tiv vor gegen die invasive Art „Müll“!

Immer aktuell -
unser Veranstaltungskalender im Internet
www.thueringer-schiefergebirge-obere-saale.
de/naturpark/wandern/mit-termin/

Abkürzungen & Hinweis

ZNL = Zertifizierte Natur-
und Landschaftsführer

Skg = Schwierigkeitsgrad

BNE = Bildung für
nachhaltige Entwicklung

Hd = Höhendifferenz

PP = Parkplatz Ki. = Kinder
h = Stunden Erw. = Erwachsene
km = Kilometer
MTZ = Mindestteilnehmerzahl
Die hier veröffentlichten Angebote und Termine werden von den 
jeweils angegebenen Veranstaltenden in eigener Verantwortung 
durchgeführt. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die Na-
turpark-Verwaltung als Herausgeberin des Kalenders übernimmt 
keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.

MÄRZ

02.03. | Sa | 10 Uhr | geführte Wanderung
Gipfelwanderung zwischen Saale und Loquitz
Über 560 m erheben sich der Vogelherd und der Schliefert über 
den Flusstälern von Saale und Loquitz, die sich in großen Bö-
gen aufeinander zu bewegen. In Eichicht, an der Mündung der 
Loquitz in die Saale, beginnt unsere Wanderung. Sie führt uns 
auf die Gipfel der beiden Berge, wo wir mit einer wunderbaren 
Aussicht auf beide Täler belohnt werden. Details: Bahnhof, 07338 
Kaulsdorf | 6 h | 11 km | Skg: mittelschwer | Hd: 370 m | 5 € An-
melden bei: ZNL Rosi Leber | 036734 22268 | 0172 6366001 | 
leberr@t-online.de

02.03. | Sa | 10 Uhr | geführte Wanderung
Wandern auf hundertjährigen Spuren
Entdecken Sie in und um Ziegenrück alte Wanderwege neu und 
erfahren dabei Interessantes zu Natur und Geschichte! Details: 
Vereinshaus, Plothental, 07924 Ziegenrück | wechs. Touren 4 - 10 
km | 4 € | bis 14 Jahre: 0,01 € je cm Körpergröße Anmelden bei: 
ZNL Kerstin Höbelt | 0173 3626366 | wandern.zck@gmail.com

Förderverein Schloss Hummelshain e.V.

97. Sonntagsvortrag

Dorfordnungen als Anfänge der Demokratie in Thüringen
Vortrag von Wolfram Voigt (Schkölen)
Der Förderverein Schloss Hummelshain e.V. lädt zum Vortrag 
„Dorfordnungen als Anfänge der Demokratie in Thüringen“ 
von Wolfram Voigt ein: am 24. März 2024, 15 Uhr im Teehaus 
Hummelshain.
Wolfram Voigt ist bekannt durch Bücher und Vorträge zu überaus 
interessanten Themen. Neben Flurnamenforschung und einer 
Recherche über die ältesten Bäume im Saale-Holzland-Kreis 
und in Jena verfolgte er die Spuren des frühen Christentums im 
Gebiet zwischen Saale und Elster und geht anderen thüringen-
bezogenen Interessengebieten nach.
Sehr intensiv hat sich der Referent auch mit der Rolle der Dor-
fordnungen in der Geschichte Thüringens beschäftigt und dar-
über publiziert. Sein Vortrag „Expedition zu den Wurzeln der 
Demokratie in Thüringen - auf Spurensuche der bäuerlichen 
Gerichtsbarkeit“ 2023 auf dem XX. Kreisheimattag des Saale-
Holzland-Kreises in Orlamünde gab den Anlass, ihn um diesen 
Vortrag in Hummelshain zu bitten.

(Quelle: Foto des an der Friedrich-Schiller-Universität Jena an-
gefertigten Digitalisats, zugeschnitten von Rainer Berthelmann)

Dorfordnungen, die in den verschiedenen Regionen unterschied-
liche Namen hatten, wie Dorfverfassung oder Bauernbrief, regel-
ten vom frühen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert das Zusam-
menleben der Gemeindemitglieder in einem Dorf, die Rechte 
und Pflichten der Bauern und zumeist auch die der Einwohner 
ohne Ackerland. Die Inhalte dieser uralten Dokumente lassen oft 
erste Ansätze bäuerlicher Demokratie erkennen.
Welche Rolle beim Zustandekommen und Durchsetzen der Dor-
fordnungen die Obrigkeit, Amtsschösser, Schultheiße, Gemein-
demitglieder und zugezogene Fremde spielten, warum dabei im-
mer wieder von Bier die Rede ist und schließlich wie und worin 
sich demokratische Elemente in den Dorfordnungen manifestier-
ten - dies und anderes vermag der Referent auf lebhafte und 
interessante Weise zu vermitteln.
Nach dem Vortrag lädt der Förderverein Schloss Hummelshain 
e.V. bei Rotwein und Fettbroten zum Gespräch miteinander und 
mit dem Referenten ein.
Auf Grund des stets großen Zuspruchs zu den Sonntagsvorträ-
gen bittet der Förderverein um rechtzeitige Platzreservierung 
entweder mit dem Formular auf der Webseite www.foerderver-
ein-schloss-hummelshain.de oder über die Handynummer 0152-
56879301.

Sonntag, 24. März 2024
15 Uhr

Teehaus am Alten Jagdschloss Hummelshain
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21.03. | Do | 13 Uhr | Exkursion
Die Fichtenwälder sind verschwunden - was nun?
Alternativen gesucht! Zum Internationalen Tag des Waldes ge-
hen wir mit Ihnen auf Exkursion durch die zwei Areale der Frie-
sauer Gartenoase (Arboretum). Sind fremdländische Arten echte 
Alternativen? Wir berichten von unseren Ergebnissen nach mehr 
als 20 Jahren im Versuchsanbau. Details: Friesauer Gartenoa-
se, Friesau Nr. 70, 07929 Saalburg-Ebersdorf | 3 h | Eintritt frei 
| Spenden willkommen Anmelden bei: Friesauer Gartenoase | 
Konrad Spindler | 036651 87167 |
spikon@t-online.de | www.friesauer-gartenoase.de

22.03. | Fr | 17:30 Uhr | geführte Wanderung
Regenmännchen-Tour
Nicht nur für Kinder! Besuchen wir die „Regenmännchen“ (Feu-
ersalamander) dort, wo sie zu Hause sind. Wir haben sie nicht 
unter Vertrag, können also nicht garantieren, wirklich eines zu 
treffen. Bei Regenwetter haben wir aber gute Chancen! Details: 
PP am Spielplatz, 07338 Hohenwarte | 2 h | 4 km Rundwande-
rung | Skg: leicht - mittel | Hd: 150 m | 3 € | Ki. bis 14 Jahre 5 €, 
erste Begleitpers. frei Anmelden bei: ZNL Hartmut Voigt | 03673 
3232437 | 0174 4967787 | bhvgt@gmx.net

23.03. | Sa | 14 Uhr | Waldbaden
Ein Schnupperwaldbad
Shirin Yoku - Waldbaden: Das sind Begriffe die einen um die Oh-
ren schwirren, aber was steckt dahinter? Kommen Sie mit mir 
in den Wald, zu einem Schnupperwaldbad. Wir tauchen in die 
Atmosphäre des Waldes ein. Sie lernen viel über die Farbe Grün, 
Bäume und Kräuter. Bei einfachen Übungen, der jeweiligen Jah-
reszeit entsprechend, nehmen Sie die Atmosphäre, die Ruhe 
und den Duft des Waldes in sich auf. Details: Median Klinik Bad 
Lobenstein, Eingang, Am Kießling 1, 07356 Bad Lobenstein | 1,5 
h | 2 km | Skg: leicht | Sitzunterlage mitbringen | 10 € Anmel-
den bei: ZNL Gesine Müller | 0176 67657247 | 036644 435277 | 
info@kraeutersine.info.de | www.kraeutersine@info.de

30.03. | Sa | 09 Uhr | geführte Wanderung
Osterspaziergang
Wir werden im März die Märzenbecherwiese in Leutnitz betrach-
ten und uns auch an den anderen Frühblühern unserer Wälder 
erfreuen. Außerdem besuchen wir ein ehemaliges Schwer-
spat Bergwerk. Wir sehen Bergwerksgeschichte in Thüringen.  
Details: unterhalb ehemaligem Bahnhof, 07426 Leutnitz oder 
07426 Quittelsdorf |
3 h | 4,5 km | Hd: 80 m | Skg: mittel | 5,50 € Anmelden bei: ZNL 
Iris Klug | 0176 21214615 (SMS) | www.klugwandern.de

31.03. | So | 10 Uhr | geführte Wanderung
Die Druidenkuppe - Keltensagen und Bergbaugeschichte
Tief im Wald bei Oberloquitz versteckt steht ein Felsen, um den 
sich mystische Keltensagen ranken. Das Gebiet, dass wir erwan-
dern, ist außerdem geprägt vom Bergbau der letzten Jahrhun-
derte, als unsere Vorfahren nach Erzen und Schiefer gruben. 
So erwarten uns die in der Region typischen schiefergedeckten 
Häuser neben großen, inzwischen von der Natur überwachse-
nen, Schieferhalden. Details: Abzweig K 157 nach Reichenbach, 
07330 Probstzella | 5 h | 10 km | Skg: mittelschwer | Hd: 260 m |  
5 € Anmelden bei: ZNL Rosi Leber | 036734 22268 | 0172 
6366001 | leberr@t-online.de

Mehr Naturpark-Erlebnisse
Suchen Sie Naturerlebnisse für Ihre Familie, Ihren Freundeskreis 
oder Ihr Kollegium und wollen den Termin selbst festlegen? Kein 
Problem, planen Sie Ihren Termin direkt mit unseren ZNL, Natur-
park-Partnern und -Freunden!

Eine Vielzahl unterschiedlichster Themenwanderungen, Moun-
tainbike-Touren, Kräuterworkshops und Kreativangeboten ste-
hen Ihnen zur Auswahl unter: http://thueringer-schiefergebirge-
obere-saale.de/naturpark/wandern/ohne-termin/

09.03. | Sa | 10 Uhr | Wandern mit allen Sinnen
Walderlebnispfad über Arnsgereuth zum Bankzeit-Weg
Wir lassen uns Zeit, den Walderlebnispfad zu erkunden. Am 
wildromantischen Köditzbach entlang, steigen wir hinauf auf luf-
tige Höhen, um in Arnsgereuth ein Picknick und den Bankzeit-
Weg zu genießen. An der Orientierungsbank gönnen wir uns 
einen gemeinsamen Rundumblick, bevor es entspannt durch 
einen idyllischen Wald, bergab zum Schwarmblick geht. Nach 
einer schönen Aussicht steigen wir hinab und wandern zu den  
Feengrotten zurück. Details: PP Feengrotten, Feengrotten-
weg 5, 07318 Saalfeld | 6 h | 11 km | Skg: mittelschwer | Hd: 
270 m | 15 € Anmelden bei: Sandy Rechlin | 0179 1221932 |  
sandy@gefuehlsfee.de | www.gefuehlsfee.de

09.03. | Sa | 14 Uhr | Waldbaden
Ein Schnupperwaldbad
Shirin Yoku - Waldbaden: Das sind Begriffe die einen um die  
Ohren schwirren, aber was steckt dahinter? Kommen Sie mit mir 
in den Wald, zu einem Schnupperwaldbad. Wir tauchen in die At-
mosphäre des Waldes ein. Sie lernen viel über die Farbe Grün, 
Bäume und Kräuter. Bei einfachen Übungen, der jeweiligen Jah-
reszeit entsprechend, nehmen Sie die Atmosphäre, die Ruhe und 
den Duft des Waldes in sich auf. Details: Median Klinik Bad Lo-
benstein, Eingang, Am Kießling 1, 07356 Bad Lobenstein | 1,5 
h | 2 km | Skg: leicht | Sitzunterlage mitbringen | 10 € Anmel-
den bei: ZNL Gesine Müller | 0176 67657247 | 036644 435277 |  
info@kraeutersine.info.de | www.kraeutersine@info.de

17.03. | So | 10 Uhr | geführte Wanderung
Auf dem Schustersteig durch die Uhlstädter Heide
Viele Jahrhunderte nutzten Pößnecker Schuster diesen Steig als 
kürzeste Verbindung zum Rudolstädter Markt, um dort ihre Schu-
he zu verkaufen. Wir wandern ein Stück des Schustersteiges und 
finden auf dem Weg viele alte Tafeln und Steinmale. Zurück führt 
uns ein anderer Weg durch die schöne Waldlandschaft der Uhl-
städter Heide und wir erreichen wieder unseren Ausgangspunkt 
in Herschdorf. Details: Am Anger, 07387 Krölpa-Herschdorf | 4 h | 
8 km | Skg: mittel | Hd: 150 m | 5 € Anmelden bei: ZNL Rosi Leber 
| 036734 22268 | 0172 6366001 | leberr@t-online.de

17.03. | So | 10 Uhr | geführte Wanderung
Wanderung rund um Schloss Burgk
Beim Wandern rund um Schloss Burgk werden wir uns je nach 
Jahreszeit an den wechselnden Schönheiten der Natur erfreu-
en und die Landschaft im Wandel erleben. Wir wollen mit allen 
Sinnen wahrnehmen, was die Natur an kleinen Schätzen für 
uns bereithält. Strecke: Sophienberg, Holzbrücke, Saaleufer, 
Ochsenrücken, Sormitz-grund, Holzbrücke, Neuer Weg, Burgk. 
Details: Schlosshof, Ortsstraße 17, 07907 Burgk | 3 h | 9 km | 
Skg: mittel | ab 8 Jahre | 4 € | Ki. 2 € | Verpflegung mitbringen | 
ohne Anmeldung Infos bei: ZNL Ilona Herden | 036483 70182 |  
ilona.herden@naturkreativ.net | www.naturkreativ.net

17.03. | So | 10 Uhr | Kräutersonntag
Wildes Badezimmer
Zu Beginn unseres Kräutersonntages wandern wir von Venzka 
entlang am Grünen Band nach Hirschberg, genießen die tolle 
Aussicht und vielleicht schon die ersten Frühlingskräuter. Wir 
sammeln die Zutaten für unser „Wildes Badezimmer“. In der 
Kräuterwerkstatt angekommen gibt es einen kleinen Mittags-
imbiss, dann bereiten wir einige „wilde“ Naturkosmetik für das 
Badezimmer zu. Vom Deo, über feste Körperbutter bis zum fes-
ten Duschbad ist alles dabei. Details: Museum für Gerberei und 
Stadtgeschichte, Saalgasse 2, 07927 Hirschberg | 6 h | 4 km 
| Skg: mittel | 45 € inkl. Skript, kleinem Mittagsimbiss/ Geträn-
ken in der Kräuterwerkstatt Anmelden bei: ZNL Gesine Müller | 
0176 67657247 | 036644 435277 | info@kraeutersine.info.de |  
www.kraeutersine@info.de

21.03. | Do | 10 Uhr | Internationaler Tag der Farben
Naturfarben und ihre Wirkung + Malen + Wandern
„Offenes Atelier“ Details: Werkstatt/Atelier, Lauensteiner Weg 38, 
98743 Gräfenthal | 2 h malen | Mittag: Gemüsesuppe | 2 h wan-
dern | 29 € | PDF: organische und anorganische Farben Anmel-
den bei: ZNL Bettina Thieme | 036703 70499 | 0172 6338025 | 
Bettina.Thieme@t-online.de | www.thieme-design.de
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Programm DRK Begegnungsstätte

BELEBEN - ALLMENDE Gemeinsam Daseinsvorsorge gestalten

Programm DRK Begegnungsstätte in Knau,  
Schulstraße 1

Kreatives Gestalten Anna-Marie Manger
14.03.24 15 Uhr in Daumitsch
28.03.24 15 Uhr in Knau
11.04.24 15 Uhr in Daumitsch

Melden Sie sich bitte an: 036648/ 673927 oder 01754181990.

Das Projekt „Allmende beleben - Daseinsvorsorge gemeinsam 
gestalten“ wird im Rahmen des Programms „Stärkung der Teil-
habe älterer Menschen - gegen Einsamkeit soziale Isolation“ 
durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend und die Europäische Union über den Europäischen So-
zialfonds (ESF Plus) gefördert.

Begegnungsstätte „Humanitas“ Plothen

Fr. 08.03.24
10.30 Uhr Brunch in der Patisserie Stelzendorf
Mo. 11.03.24
14.00 Uhr Osterkörbe selbst flechten mit Ilona Herden
Mo. 11.03.24
18.30 Uhr Holzschnittworkshop mit Thomas Kretschmer
Mi. 13.03.24
15.00 Uhr Gymnastik für alle mit Corinna Fellmann
Mo. 18.03.24
18.30 Uhr Holzschnittworkshop mit Thomas Kretschmer
Die. 19.03.24
14.00 Uhr Literaturkreis mit Heidrun Schiller

Jeder kann seine Lieblingsgeschichten mitbrin-
gen!!

Sa. 23.03.24
09.00 Uhr Smartphone- und Tablet- Training
So. 24.03.24
17.00 Uhr Musik vom Immanuel-Quartett in der Saalburger 

Kirche
Mo. 25.03.24
18.30 Uhr Holzschnittworkshop mit Thomas Kretschmer
Die 26.03.24
14.00 Uhr Osterbasteln mit Heike Frömming
Do. 28.03.24
19.00 Uhr Musik und Zitate von und mit dem Immanuel-

Quartett
in der Kirche in Liebschütz

Anmeldung bitte unter: 036648/673927 oder 0173/7269449

Die Beratungs- und Begegnungsstätte in Plothen bietet wöchent-
lich Beratungen rund um Gesundheit, Vorsorge, Altersarmut und 
allen Fragen zur Pflege an.
Zukünftig schulen wir auch pflegende Angehörige in unseren 
Pflegekursen.
Wir bitten um Anmeldungen zwecks Terminvereinbarungen

Freizeitzentrum Pößneck
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Geeignet für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren.

Weitere Informationen telefonisch unter 037320/8017-14
oder per Mail: info@gruene-schule-grenzenlos.de.
Web: www.gruene-schule-grenzenlos.de

Nach Redaktionsschluss eingegangen

GEMEINDE BODELWITZ

Amtlicher Teil

Einsatz- und Organisationsplan Wasserwehr

Feuerwehr Bodelwitz

1. Allgemeines
2. Hochwasserschutzanlagen/ Einsatzschwerpunkte
3. gefährdete Infrastruktur
4. Einsatzleiter, stellvertretender Einsatzleiter, vorgeplante 

Kräfte
5. Art der Alarmierung
6. Sammelort
7. Ablösung und Versorgung
8. Lagerorte der Hochwasserbekämpfungsmittel
9. Verzeichnis der Geräte zur Schadensabwehr
10. Übersicht Kontaktmöglichkeiten zu benachrichtigender 

Personen
11. Warnung der Bevölkerung

1. Allgemeines
Die Wasserwehr der Gemeinde Bodelwitz ist der Feuerwehr Bo-
delwitz angegliedert und wird erstrangig durch die Mitglieder der 
Einsatzabteilung der Feuerwehr durchgeführt. Der Einsatz der 
Wasserwehr wird vom Bürgermeister im Bedarfsfall ausgerufen. 
Beraten wird der Bürgermeister in diesem Fall vom Ortsbrand-
meister oder dessen Stellvertreter. Ergänzend dazu können Mit-
arbeiter der Gemeinde und Bewohner der Gemeinde ab dem 18. 
Lebensjahr unter angemessener Berücksichtigung der Lebens-
verhältnisse zum Wasserwehrdienst einberufen werden.

2. Hochwasserschutzanlagen
Die Gemeinde Bodelwitz verfügt über 3 große Hochwasser-
schutzbecken und mehrere Vorfluter von Regenwasserablei-
tungssystemen.

Tipps und Hinweise

In´s Ferienlager? Natürlich im Erzgebirge!
Täglich neue Abenteuer in der Natur, gekoppelt mit sportlicher 
Betätigung, Förderung der Fantasie und Kreativität begeistern 
seit nunmehr 32 Jahren junge Menschen in der Zethauer Frei-
zeitstätte „Grüne Schule grenzenlos“.

Ferienlager in einer Schule? Keine Bange! Strenger Unterricht 
findet in dieser erzgebirgischen Kinder- und Jugendeinrichtung 
nicht mehr statt. Zwei Abenteuerspielplätze, ein Riesenkicker, 
Bolzplatz und der Besuch des Erlebnisbades Mulda sorgen für 
den besonderen Ferienspaß.
Disco, Show- und Spieleabende, gemeinsame Lagerfeuer, 
Nachtwanderungen ebenso wie Volleyball und Tischtennis las-
sen keine Langeweile aufkommen.

Die Erkundung der erzgebirgischen Natur ist Teil des jeweils sie-
bentägigen Ferienlagers wie auch die Herstellung eines eigenen 
erzgebirgischen Souvenirs.
Neue Freundschaften finden sich immer bei den Ferienprogram-
men der „Grünen Schule grenzenlos“.
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6. Sammelort
Erste Sammelorte im Einsatzfall können die 3 in Bodelwitz festge-
legten Bereitstellungsräume, oder der Platz vor dem Feuerwehr-
gerätehaus in der Gertewitzer Straße, sein. Vom Feuerwehrgerä-
tehaus aus können dann Sichtungsfahrten zur Lageerkundung 
stattfinden. Zudem befinden sich im Wohngebiet „Gartenäcker“ 
und auf dem Sportplatz jeweils ein Sandkasten mit größeren 
Mengen nutzbarem Sand zur Sandsackbefüllung.

8. Lagerorte der Hochwasserbekämpfungsmittel
Herkömmliche Einsatzmittel der Feuerwehr lagern auf beiden 
Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr und in deren Gerätehaus. Die-
se Einsatzmittel sind durchaus zur Abwehr und Bekämpfung von 
Wassergefahren geeignet, werden aber durch weitere Spezial-
technik ergänzt. Diese Lagert im Wasserwehrlager in der Feuer-
wehrgarage. Eine Auflistung der Einsatzmittel erfolgt im nächs-
ten Kapitel.

9. Verzeichnis der Geräte zur Schadensabwehr

Anzahl Einsatzmittel Lagerort

1 Tauchpumpe Mast TP 8 TSF-W
1 Tauchpumpe Mast TP 4-1 Wasserwehrlager
1 Sandsackabfülltrichter Wasserwehrlager
1 Hochwasserschutzpumpe 

SPECHTENHAUSER
Mini-CHIEMSEE B 1500 mit 
Zubehör

Wasserwehrlager

1 Kompaktwassersauger 
SPECHTENHAUSER
Mini-AQUATIX mit Zubehör

Wasserwehrlager

2 Hooligan Tool PARATECH TSF-W, KEF
2 Dunghacke mit 4 Zinken Wasserwehrlager
4 Wathose Hi-Vis aus einseitig 

PVC
Wasserwehrlager

4 Besen TSF-W, KEF
2 Flachschaufel TSF-W, KEF
1 PFPN 10-1000 TSF-W
40 Druckschlauch B TSF-W, KEF, Was-

serwehrlager
40 Druckschlauch C TSF-W, KEF, Was-

serwehrlager
2000 Sandsack Wasserwehrlager
2 Beleuchtungssatz TSF-W, Wasserwehr-

lager

10. Übersicht Kontaktmöglichkeiten zu benachrichtigender 
Personen

Name,
Vorname

Funktion Telefonische
Erreichbarkeit

Alternative
Erreichbarkeit

Staps,
Christian

Ortsbrandmeister
FF Bodelwitz

0157/75338820 FME 88212

Stange,
Jörg

stellv.
Ortsbrandmeister
FF Bodelwitz

FME 88212

Müller,
Gerd

stellv.
Ortsbrandmeister
FF Bodelwitz

FME 88212

Prange,
Stephan

Maschinist /
Beobachter
Wasserstand

FME 88212

Staps,
Katja

Bürgermeisterin
Gem. Bodelwitz

0173/3807840

Stöpel,
Patrick

Ortsbrandmeister
FF Döbritz

FME 88236

10. Warnung der Bevölkerung
Je nach Situation:

a) Durchsagen der Feuerwehr durch elektrische Lautsprecher-
anlage des Feuerwehrfahrzeuges (ELA)

b) Sirene (1 min auf- und abschwellender Heulton)

Bodelwitz, 05.03.2024
K. Staps (Bürgermeisterin)

Bezeichnung Maßnahmen
Hochwasserschutzbe-
cken
am Gemeindewald

Beobachtung des Wasserstandes, 
Freihalten des Gittersiebes damit Ab-
lauf ungehindert gewährleistet wer-
den kann. Im absehbaren Fall eines 
Starkregenereignisses oder länger 
anhaltendem Regen muss der ge-
nehmigte Wasserstand von 1,60 m 
auf maximal 1,00 m gesenkt werden.

Hochwasserschutzbe-
cken
am Birkenwäldchen

Beobachtung des Wasserstandes, 
Freihalten des Gittersiebes damit Ab-
lauf ungehindert gewährleistet wer-
den kann

Hochwasserschutzbe-
cken
Wernburger Straße

Beobachtung des Wasserstandes, Frei-
halten des Gittersiebes damit Ablauf 
ungehindert gewährleistet werden kann

Vorfluter Zedlitzweg Bei vermuteten oder plötzlich auf-
tretenden Starkregen Freihalten der 
Gittersiebe vor dem Rohreinlauf

Vorfluter Seebachweg Bei vermuteten oder plötzlich auf-
tretenden Starkregen Freihalten der 
Gittersiebe vor dem Rohreinlauf

Rohrdurchführung
Wernburger Straße

Bei vermuteten oder plötzlich auf-
tretenden Starkregen Freihalten der 
Gittersiebe vor dem Rohreinlauf

Rohrdurchführung
Am Anger und Bachlauf
auf- und abwärts

Bei vermuteten oder plötzlich auftre-
tenden Starkregen Freihalten der Git-
tersiebe vor dem Rohreinlauf, Bach-
lauf prüfen, ggf. Häuser schützen

3. gefährdete Infrastruktur

Bezeichnung gefährdet durch:

Wohnbebauung und Gärten
Zedlitzweg

Überschwemmung /
Sturzflut / Wasser

Wohnbebauung und Gärten
Bahrener Weg

Überschwemmung /
Sturzflut / Wasser

Wohnbebauung und Gärten
Döbritzer Straße

Überschwemmung /
Sturzflut / Wasser

Wohnbebauung und Gärten
Am Anger

Überschwemmung /
Sturzflut / Wasser

Wohnbebauung und Gärten
Gertewitzer Straße

Überschwemmung /
Sturzflut / Wasser

Wohnbebauung und Gärten
Gartenäcker

Überschwemmung /
Sturzflut / Wasser

4. Einsatzleiter, stellvertretender Einsatzleiter, vorgeplante 
Kräfte
Der Einsatzleiter im Einsatzfall der Wasserwehr ist der Orts-
brandmeister der Gemeinde Bodelwitz. Der Einsatzleiter trifft 
nach pflichtgemäßem Ermessen die zur Gefahrenabwehr not-
wendigen Maßnahmen. Ist dieser nicht anwesend übernimmt die 
Einsatzleitung sein Stellvertreter. Bei Nichtanwesenheit ist der 
Ortsbrandmeister und der Bürgermeister der Gemeinde Bodel-
witz unverzüglich telefonisch zu verständigen. Der Wasserwehr-
dienst, welcher durch die Feuerwehr Bodelwitz durchgeführt 
wird, kann auch durch weitere Feuerwehrkräfte ergänzt werden. 
Hierzu zählen initial die Feuerwehren Döbritz und Gertewitz. 
Desweiteren können über die zuständige Leitstelle weitere Feu-
erwehren hinzugerufen werden.

5. Art der Alarmierung
Eine Alarmierung der Feuerwehr Bodelwitz zum Wasserwehrein-
satz erfolgt entweder:

a) durch die Anweisung des Bürgermeisters (nach Absprache 
Bürgermeister und Ortsbrandmeister).

b) im Schadensfall durch ein Hilfeersuchen der Bürgerinnen 
und Bürger über die Notrufnummer 112.

In beiden Fällen erfolgt die Alarmierung über die Funkmeldeemp-
fänger und Sirene (88213S). Parallel dazu erfolgt die in Bodelwitz 
standardisierte SMS-Alarmierung als Redundanz.

Im Falle einer Beratung zwischen Führungskräften der Feuer-
wehr Bodelwitz, Feuerwehr Döbritz und dem Bürgermeister kann 
eine Alarmierung der Wehrführungsalarmschleifen erfolgen (FF 
Bodelwitz Wehrführung 88212, FF Döbritz Wehrführung 88236). 
Diese können sich dann telefonisch oder vor Ort besprechen.
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